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Grußwort des Vorsitzenden des BDVR Dr. Christoph Heydemann 
Sehr geehrte Kolleginnen und  
Kollegen, 

kaum hatte die Mitgliederversamm-
lung am 25. November 2004 den 
neuen Vorstand des BDVR und des 
Verwaltungsgerichtstag e.V. ge-
wählt, teilte mir die Redaktion mit, 
dass die Grüße des Vorsitzenden  
zum  Jahreswechsel bis zum  6. De-
zember 2004 geschrieben sein müss-
ten. Oft unverhofft zu schnellen 
Stellungnahmen herausgefordert zu 
sein, wird wahrscheinlich meine Tä-
tigkeit in den nächsten Jahren prä-
gen. Und nicht immer dürfte der Ge-
genstand so angenehm sein wie heu-
te: Meine Glück- und Segenswünsche 
zum neuen Jahr, die ich Ihnen aus 
Berlin schicke, verbinde ich mit ei-
nem Dank für das Vertrauen, das mir 
die Landesverbände entgegenge-
bracht haben. Auf der Mitglieder-
versammlung wurde meine Wahl an-
empfohlen mit der Bemerkung, ein 
Berliner Verwaltungsrichter als Vor-
sitzender halte die Reisekosten nied-
rig, weil ein Gutteil der Kontakte in 
der Hauptstadt zu pflegen sei. Ich 
hoffe, dass sich die an meine Person 
knüpfenden Erwartungen nicht in 
diesem leicht zu erfüllenden Wunsch 
erschöpfen, kann aber letztlich nicht 
sicher sein, fand doch die Wahl der 
Vorstände – vielleicht in Anlehnung 
an Art. 54 Abs. 1 Satz 1 GG – ohne 
Aussprache statt. Auf der anderen 
Seite weiß ich aufgrund der nun drei-
jährigen Zugehörigkeit zum Vor-
stand, was an Arbeit auf mich zu-
kommen wird, sobald am Neu-
jahrstag das Amt von Hans-Jörg Lie-
beroth-Leden auf mich übergegan-
gen sein wird. Der scheidende Vor-
sitzende hat sich mit wirklich beein-
druckendem Zeit- und Kraftaufwand 
seiner Tätigkeit gewidmet und für 
die Sache des BDVR geworben. Es 
war oft unglaublich, woher er neben 
seinem ehrenamtlichen Engagement 
noch die Kapazität für seine richter-
lichen Pflichten im Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfalen 
nahm. Seine Detailkenntnisse und 
persönlichen Beziehungen zu den 
Meinungsträgern in den Parlamenten 
und Behörden werden uns noch lange 
fehlen (freilich nicht ganz und gar, 
denn ich habe ihm schon zahlreiche 
telefonische Nachfragen angekündigt 

und hoffe, dass er nicht die Telefon-
leitung abklemmen läßt). Der BDVR 
und der Verwaltungsgerichtstag e.V. 
sind Dir zu großem Dank verpflich-
tet, Hans-Jörg!  
 
Bekanntlich harrt in der Berliner Ver-
waltungsgerichtsbarkeit noch die ei-
ne oder andere Akte der Bearbei-
tung, und schon deshalb bin ich zur 
Bewältigung der anstehenden Aufga-
ben auf gute Zusammenarbeit aus. 
Das betrifft zunächst den Vorstand, 
der sich weitgehend aus bereits be-
währten Mitgliedern zusammensetzt. 
Leider verlässt mit Hans Joachim 
Barsch aus Sigmaringen ein geschätz-
ter Kollege die Runde (Dank Dir an 
dieser Stelle, Hans!). Meines Erach-
tens sollte der BDVR nach dem Vor-
bild anderer berufsständischer Orga-
nisationen durch eine noch deutli-
chere Verteilung von Wahrneh-
mungszuständigkeiten unter den Vor-
standsmitgliedern sein Profil weiter 
schärfen. Die Vorstandssitzung Ende 
Januar 2005 in Freiburg, in der sich 
der neue Vorstand erstmals sam-
melt, bietet eine gute Gelegenheit 
zu derartigen Überlegungen.   
Aus Überzeugung lege ich auch auf 
den Austausch von Informationen 
und Meinungen mit den Landes-
verbänden großen Wert. Der BDVR-
Vorstand setzt sich aus eingefleisch-
ten Föderalisten zusammen, denen 
zu den Landesverbänden mehr als 
das Stichwort „vertikaler Finanzaus-
gleich“ einfällt. Das Verhältnis zwi-
schen dem Bundesverband und den 
Landesverbänden bedarf keiner 
grundlegenden Neuordnung. Die Ein-
setzung einer Föderalismus-
kommission können wir getrost ande-
ren überlassen. Allerdings sollte der 
Austausch mit einzelnen Landes-
verbänden noch intensiviert werden. 
Mir ist bewusst, dass dem bei der 
ehrenamtlichen Arbeit in den jewei-
ligen Verbänden Grenzen gesetzt 
sind, doch scheinen die mir noch 
nicht ganz ausgelotet zu sein. Wir 
müssen damit rechnen, dass dem 
BDVR in der Zukunft eine „Föderalis-
musreform“ durch die Hintertür auf-
gedrückt wird. Je mehr sich die Bun-
desländer über Öffnungsklauseln o-
der – als Ergebnis der Föderalismus-
kommission – über eine grund-
gesetzliche Kompetenzneuregelung 

neue Zuständigkeiten geben, sei es 
bei der Gerichtsorganisation oder in 
Fragen der Besoldung, desto eher ist 
der jeweilige Landesverband zu Stel-
lungnahmen und Initiativen aufgeru-
fen (vgl. § 5 Abs. 1 der BDVR-
Satzung). Der BDVR bliebe dann im 
Hintergrund und würde sich damit 
begnügen müssen, eine Meinungsbör-
se für die Landesverbände einzurich-
ten.  
 
Die „Große Justizreform“, die in 
Eckpunkten auf der Justizminister-
konferenz am 25. November 2004 in 
Berlin skizziert und in zahlreichen 
Presseveröffentlichungen publik ge-
macht wurde, weist nicht in Rich-
tung Kleinstaaterei. Die Justizminis-
terinnen und Justizminister sprechen 
sich unter anderem für eine mög-
lichst weitgehende Vereinheitlichung 
der Gerichtsverfassungen und der 
Prozessordnungen für alle Gerichts-
barkeiten aus. Das klingt nun eher 
nach der großen Lösung, die – ver-
bunden mit den bereits eingebrach-
ten Gesetzesvorschlägen zur Ver-
flechtung von Gerichtszweigen – das 
Bild der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
radikal verändern könnte. Ob am 
Ende die jetzt in Gang gesetzte Jus-
tizreform das Attribut „groß“ ver-
dient oder eher klein ausfällt, jeden-
falls wird der Verband in naher Zu-
kunft wieder sehr zu Stellungnahmen 
veranlasst sein. Der BDVR hat sich in 
der Vergangenheit Positionen erar-
beitet – hervorzuheben sind die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung 
in Münster am 11. Juli 2002 und in 
Darmstadt am 15. März 2004 (vgl. 
www.bdvr.de) -, auf denen sich gut 
aufbauen lässt. Ich bin aber über-
zeugt davon, dass es mit Beiträgen 
aus dem Vorstand allein nicht getan 
sein wird, vielmehr weitere Ent-
schließungen der Mitgliederver-
sammlung nötig werden, die eine 
solide Vorbereitung verdienen. Sollte 
der Gesetzgeber die öffentlich-
rechtlichen Gerichtsbarkeiten unter 
einem Dach vereinen wollen, dann 
allerdings stellt sich die Frage, wie 
der BDVR mit anderen Richterorgani-
sationen zusammenwirkt, auf neuar-
tige Weise. Die Debatte hierzu sollte 
erst nach dem Richtfest eröffnet 
werden.  
 
Zu wünschen ist, dass der BDVR Zeit 
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und Muße hat, um von sich aus Stra-
tegien zu entwickeln und Initiativen 
zu ergreifen, wie beispielsweise in 
der Vergangenheit mit Verbesse-
rungsvorschlägen zur VwGO. Bleibt 
der Gesetzgeber bei seinen hekti-
schen Aktivitäten, unter denen die 
Nacht-und-Nebel-Aktion der Verlage-
rung der Sozialhilfezuständigkeiten 
bislang den Tiefpunkt markierte, 
kann der BDVR oft nur reagieren. 
Sind die maßgeblichen Akteure be-
reits festgelegt, verhallen noch so 
gute Argumente ungehört. Ein sol-
ches Schicksal kann nicht nur den 
BDVR treffen, sondern ereilte auch 
weitaus wirkungsmächtigere Verbän-
de wie beispielsweise den Deutschen 
Beamtenbund, denken Sie nur an die 
Neuregelung des Weihnachtsgeldes. 
Der BDVR könnte die Frage, über wie 
viele eigene Truppen er verfüge, 
nicht anders als weiland der Vatikan 
beantworten. Im Unterschied zu die-
sem fehlen uns aber auch die „Gläu-
bigen“, sprich die Verteidiger der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in den 
Parlamenten und an anderen ent-
scheidenden Stellen. Es ist unver-
kennbar, dass die Verwal-
tungsgerichte in vielen Bundeslän-
dern einen schlechten Stand in der 
öffentlichen Wahrnehmung haben. 
Der BDVR will, selbst wenn Geld da-
zu vorhanden wäre, keine Lobbyisten 
„kaufen“. Es bleibt uns nichts ande-
res übrig, als uns am eigenen Schopf 
aus dem Sumpf der Vorbehalte zu 
ziehen. Wie die Sozialhilfedebatte 
bewies, sind die Einwände oft 
schlicht falsch, aber in ihrer 
Schlichtheit durchschlagend. Zudem 
ist es keinesfalls sicher, dass in der 
Zukunft originär verwaltungs-
rechtliche Materien stets den Ver-
waltungsgerichten zugeordnet wer-
den (oder bleiben).  
 
Es wird also noch mehr darauf an-
kommen, die notwendigen und un-
vermeidlichen Reaktionen zu dieser 
oder jener gesetzgeberischen Idee 
durch eine Vision von öffentlich-
rechtlicher Gerichtsbarkeit zu unter-
füttern, die uns aus der Defensive 
herausbringt. Wir sind es leid, dass 
Entscheidungsträger die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit immer wie-
der nur an ihren wirklichen oder ver-
meintlichen Schwächen messen. Ob, 
wann und unter welchen Umständen 
wir so schnell entscheiden wie die 

Amtsgerichte, ist nicht der entschei-
dende Punkt (wobei das eigene 
Saumseligkeiten nicht rechtfertigt). 
Präzision ist keine Korinthenkackerei 
(aber versteigen wir uns nicht in 
Spitzfindigkeiten). Wer bei einem 
Kopftuch nur den Materialwert sieht, 
hat nichts begriffen (aber nicht je-
des Verwaltungsgerichtsurteil ist von 
grundsätzlicher Bedeutung). Strei-
chen wir vielmehr offensiv unsere 
Qualitäten heraus: Die öffentlich-
rechtlichen Gerichtsbarkeiten ziehen 
die Grenzen nach zwischen rechtmä-
ßigen Eingriffen und Übergriffen des 
Staates in Freiheitsräume des Ein-
zelnen, sie entscheiden über den 
Umfang des Schutzes, den die staat-
lichen Behörden nolens volens den 
Bürgern schulden. Da ist es nur zu 
begrüßen, dass Richterinnen und 
Richter aus der Fülle ihrer Erfahrun-
gen auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts schöpfen können. Die Grenz-
linien zwischen Staat und Gesell-
schaft sind zu delikat, als dass sie 
stets dem Einzelrichter und dem kur-
zen Prozess überlassen werden dürf-
ten. Nichts gegen ordentliche Rich-
ter einzuwenden, aber: Werben wir 
für unsere spezifischen, langjährig 
erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten! 

Weht der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
derzeit auch der Wind ins Gesicht, 
soll trotz aller Belastungen der Beruf 
immer noch Freude machen. Dazu 
kann der BDVR nur wenig beitragen – 
immerhin können die Nebenwirkun-
gen von Fortbildungsveranstaltungen 
des Verwaltungsgerichtstag e.V. 
ganz angenehm sein. Wir haben den 
Bremer Verwaltungsrichtertag in gu-
ter Erinnerung, auch was das Drum-
herum angeht, und freuen uns schon 
auf Weimar 2007 und Freiburg 2010. 
Dazwischen wollen wir wieder zwei-
tägige Veranstaltungen für kleine 
Gruppen in interessanten Städten 
anbieten, die eine Lücke zwischen 
den Tagungen der Richterakademie 
und dem Verwaltungsrichtertagen 
schließen. Gedacht wird an rechts-
dogmatische Information ebenso wie 
an rechtspolitische Diskussion.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, ich möchte Sie ermuntern, sich 
auch ansonsten an den Diskussionen 

im Landes- und Bundesverband zu 
beteiligen. Der Richter spricht nicht 
nur durch sein Urteil, nein, er äußert 
sich auch mit Beiträgen im BDVR-
Rundschreiben! Das BDVR-Rund-
schreiben ist so gut wie Ihre Bei-
träge. Von Buchbesprechungen und 
Aufsätzen zu § x des y-Gesetzes ein-
mal abgesehen, freut sich Rainer 
Hepp auf Ihre Artikel oder Hinweise 
auf interessante Vorgänge und Ent-
scheidungen. Bescheren Sie der Re-
daktion die Qual der Auswahl!  

 
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 
2005! 

Aus dem BDVR 



Mitgliederversammlung 
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung des BDVR und des Deut-
schen Verwaltungsgerichtstags e.V. 
am 25. und 26.11.2004 in Berlin 
stand zunächst ein Rückblick auf den 
14. Verwaltungsrichtertag in Bremen 
im Vordergrund. Der besondere Dank 
der Versammlung galt dabei dem 
Ortsausschuss, dem es unter Leitung 
von VRiVG Ingo Kramer gelungen 
war, eine rundum gelungene Veran-
staltung, die uneingeschränkt positi-
ve Resonanz erzielt hat, durchzufüh-
ren.  
Daneben beschäftigte man sich vor-
rangig mit aktuellen justizpolitischen 
Fragen, u.a. betreffend das 7.SGG-
Änderungsgesetz, die Frage einer 
Zusammenlegung der Fachgerichts-
barkeiten sowie einer generellen 
Neustrukturierung der Justiz. 
Viel Beachtung fand in diesem Zu-
sammenhang der Vortrag der nieder-
sächsischen Ministerin der Justiz, 
Frau Heister-Neumann (vgl. dazu den 
nachstehenden Bericht ). 

Nach den darüber hinaus turnusmä-
ßig durchgeführten  Neuwahlen ge-
hören den Vorständen ab dem 
1.1.2005 die folgenden Kolleginnen 
und Kollegen an: 
BDVR 
Vorsitzender: 
Dr. Christoph Heydemann, RiVG, 
Berlin  
1. Stellvertreter: 
Wulf Sonnemann, RiVG,  
Oldenburg  
2. Stellvertreter: 
Dr. Otto Mallmann, RiBVerwG, 
Leipzig   

Dr.Martin Fleuß, RiVG,  
Düsseldorf 
Rainer Hepp, VRiVG,  
Darmstadt 

Jutta Krieger, RinVG,  
München 
Thomas Michel, VPVG,  
Meiningen 

Dr. Rolf Vondung, RiVGH,  
Mannheim 

Verwaltungsgerichtstag e.V. 
Vorsitzender: 
Dr. Christoph Heydemann, RiVG, 
Berlin  
Stellvertreter: 
Ingo Kramer, VRiVG,  
Bremen  

Dr. Martin Fleuß, RiVG,  
Düsseldorf 
Heidi Stengelhofen, RinOVG,  
Koblenz 

Dr. Rolf Vondung, RiVGH,  
Mannheim 
Die von der Kollegin PinVG Hannelo-
re Kaiser souverän geleiteten Wahlen 
erbrachten jeweils einstimmige Er-
gebnisse. Frau Kaiser sprach im An-
schluss den ausscheidenden Vor-
standsmitgliedern, insbesondere dem 
bisherigen Vorsitzenden, RiOVG 
Hans-Jörg Lieberoth-Leden, den be-
sonderen Dank aller Mitglieder für 
die geleistete Arbeit aus und gab 
gleichzeitig dem neu zusammenge-
setzten Vorstand die besten Wünsche 
mit auf den Weg. 
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„Gesamtkonzept Justiz“  
Wulf Sonnemann 

Frau Heister-Neumann, Niedersächsi-
sche Justizministerin, berichtete auf 
der Mitgliederversammlung des BDVR 
am 26. November 2004 in Berlin über 
die geplante große Justizreform und 
deren Auswirkungen auf die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit. 
 
Auf Einladung von Hans-Jörg Liebe-
roth-Leden stellte die Niedersächsi-
sche Justizministerin Elisabeth Heis-
ter-Neumann in ihrer gewohnt offe-
nen und sympathischen Art den Vor-
sitzenden der Mitgliedsverbände, 
Vertretern des Bundesministeriums 
der Justiz, der Berliner Justiz, des 
Bundestages, mehreren OVG-
Präsidenten und weiteren Gästen 
ihre rechtspolitischen Vorstellungen 
einer Justizreform vor. Die Veran-
staltung fand in dem früheren Ge-

bäude des Bundesverwaltungsge-
richts statt, das Herr Kipp, Präsident 
des OVG Berlin, dem BDVR zur Ver-
fügung stellte. 

Niedersachsen gehört bekanntlich zu 
den engagierten Verfechtern einer 
tiefgreifenden Justizreform. Aus-
gangspunkt hierfür ist die Studie 
„Zukunftsfähige Justiz, Strukturre-
form durch Konzentration auf ihrer 
Kernaufgaben“, die fünf  Rechtsex-
perten im Juli 2004 für das Nieder-
sächsische Justizministerium erstellt 
haben (dieser Bericht ist im Internet 
veröffentlicht: www.mj.niedersach-
sen.de. Frau Heister-Neumann mach-
te deutlich, dass die Deutsche Justiz 
mehr denn je unter einem struktu-
rellen Handlungsdruck stehe. Auf-
grund kontinuierlich steigender Fall-

zahlen und einer Vielzahl neuer Ge-
setze verbunden mit dem immer 
größer werdenden Druck defizitärer 
Haushalte im Bund und in den Län-
dern müsse länderübergreifend ein 
qualitätsorientiertes Gesamtkonzept 
für die Justiz der Zukunft erarbeitet 
werden. Es gehe darum, von reinen 
Sparzwängen weg zu kommen („kein 
konzeptionsloses Sparen“) und ge-
meinsam einen ganzeinheitlichen 
Ansatz, der die zum Teil schon seit 
Jahren beklagten Schwachstellen 
aufgreife, zu formulieren und umzu-
setzen. Von den umfangreichen Re-
formvorschlägen ging Frau Heister-
Neumann auf die geplante Zusam-
menlegung der öffentlich-
rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten, 
die Forderung nach einer einheitli-
chen Verfahrensordnung, die Ein-
schränkung des Rechtsmittelrechts 
sowie auf die Notwendigkeit der Be-
schränkung der Justiz auf ihre Kern-
aufgaben näher ein. Insbesondere 
die Zusammenlegung der öffentlich-

http://www.mj.niedersach


  

rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten 
sei ihr nach wie vor ein besonders 
vorrangiges Anliegen. Die Justizmi-
nisterin berichtete, dass ihr Bemü-
hen bereits erste Erfolge zeige. Für 
die Reformdebatte zeichne sich ein 
breiter überparteilicher Konsenz ab. 
So habe die Justizminsterkonferenz 
am Tage zuvor, dem 25. November 
2004, die Eckpunkte für eine große 
Justizreform beschlossen. Bis April 
2005 sollen konkrete Vorschläge für 
eine große Justizreform vorliegen, 
die dann von den Ländern als Ge-
setzentwurf in den Bundesrat einge-
bracht werden sollen. 
Im Anschluss an den Vortrag von Frau 

Heister-Neumann schloss sich eine 
lebhafte Diskussion an. Der Verband 
machte deutlich, dass er sich an der 
Reformdiskussion inhaltlich beteili-
gen werde. Der ganzeinheitliche An-
satz der Justizreform solle auch 
nicht kleingeredet werden. Die Re-
form dürfe aber nicht vorrangig 
Sparzielen dienen. Kontrovers disku-
tiert wurde der u. a. in dem Ab-
schlussbericht „Zukunftsfähige Jus-
tiz“ (siehe oben, Seite 41, 42) ent-
haltene Vorschlag zur Einschränkung 
des Amtsermittlungsgrundsatzes. 
Hier wurde deutlich, dass dieser 
Grundsatz nicht mit dem in dem Be-
richt genannten Argument, dass der  

Amtsermittlungsgrundsatz einer der 
hauptverantwortlichen Gründe für 
die überlange Dauer speziell verwal-
tungsgerichtlicher und finanzgericht-
licher Verfahren sei, aufgegeben 
werden dürfe. Abschließend beton-
ten sowohl Hans-Jörg Lieberoth-
Leeden als auch Dr. Christoph Hey-
demann, dass der Verband in nächs-
ter Zeit eine „Leitlinie für die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit“ erarbeiten 
werde. Insbesondere der mit der E-
rosion von Sachgebieten verbunde-
nen Gefahr einer Schmälerung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit müsse 
verbandspolitisch begegnet werden. 

Aus dem BDVR 

Eckpunkte für eine „Große Justizreform“ 
Beschluss der Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister am 25.11.2004 in Berlin 

Die Rechtsprechung ist als Dritte 
Gewalt ein Grundpfeiler der rechts-
staatlichen Ordnung. Sie gewährleis-
tet Rechtsschutz und Rechtssicher-
heit. Hierdurch bewahrt sie den 
Rechtsfrieden in unserer Gesell-
schaft. Dem verfassungsmäßigen 
Auftrag der Dritten Gewalt im Staate 
kann nur eine unabhängige und leis-
tungsstarke Justiz gerecht werden. 
Dies gilt auch und in besonderem 
Maße in Zeiten, die durch wirtschaft-
liche Umbrüche, Sparzwänge der öf-
fentlichen Haushalte und Einschnitte 
in die sozialen Sicherungssysteme 
geprägt sind. 
Zwar hat auch die Justiz angesichts 
der allgemeinen Finanzsituation ih-
ren Beitrag zur Konsolidierung im 
öffentlichen Bereich zu leisten. Dies 
darf jedoch nicht zu einer Schwä-
chung der Dritten Gewalt führen, 
indem der Justiz die für eine quali-
tativ hochwertige Aufgabenerledi-
gung notwendigen Ressourcen entzo-

gen werden. Vielmehr sollten die 
bestehenden Sparzwänge zum Anlass 
für nachhaltige Strukturverbesserun-
gen in der Justiz genommen werden. 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich daher für die 
Entwicklung des Gesamtkonzepts ei-
ner „Großen Justizreform“ aus, mit 
der die notwendige Leistungsstärke 
und Zukunftsfähigkeit der Justiz 
langfristig gesichert wird. Bei der 
Entwicklung dieses Konzepts werden 
die Belange aller in und mit der Jus-
tiz Tätigen einzubeziehen sein. Die 
richterliche Unabhängigkeit ist dabei 
uneingeschränkt zu wahren. 
Die Justiz muss ihre Kernaufgaben 
weiterhin zügig und mit hohem An-
spruch an die Qualität ihrer Leistun-
gen erfüllen können. Dagegen sollte 
geprüft werden, ob sonstige Aufga-
ben, die bislang zwar von der Justiz 
erfüllt werden, jedoch nicht zwin-
gend 
auf die Dritte Gewalt bezogen sind, 

anderen Stellen übertragen werden 
können. Hier wird auch an die Ein-
bindung Dritter in die Aufgabenerfül-
lung zu denken sein. Weiter sollte 
die gebotene Reform als Chance ver-
standen werden, das Gerichtsverfas-
sungs- und -verfahrensrecht bei 
Wahrung rechtsstaatlicher Standards 
grundlegend zu vereinfachen. Beste-
hende Differenzierungen beim Auf-
bau und Verfahren der Gerichte soll-
ten nur dort fortgeführt werden, wo 
sie sachlich zwingend erforderlich 
sind. 
Hieraus ergeben sich folgende An-
satzpunkte der „Großen Justiz-
reform“: 

• Deregulierung, 

• Aufgabenübertragung /  
       Auslagerung, 

• Konzentration, 

• Qualitätssicherung. 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister bitten die Justizstaatssekre-

Justiz 
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tärinnen und Justizstaatssekretäre, 
bis zur Frühjahrskonferenz 2005 de-
taillierte Vorschläge für eine „Große 
Justizreform“ unter Berücksichtigung 
dieser Ansätze und der nachfolgend 
genannten Eckpunkte zu erarbeiten. 
Soweit bereits Arbeitsgruppen mit 
einer möglichen Aufgabenverlage-
rung befasst sind, sollen deren Er-
gebnisse im Kontext der „Großen 
Justizreform“ gebündelt werden. 
Das Bundesministerium der Justiz 
wird gebeten, das Vorhaben der 
„Großen Justizreform“ zu unterstüt-
zen. 
 
Abstimmung über die Einleitung 
14:0:2 
 
 
1. Deregulierung 
1.1 Vereinheitlichung der  
Gerichtsverfassungen/  
Prozessordnungen 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich für eine mög-
lichst weitgehende Vereinheitli-
chung der Gerichtsverfassungen und 
der Prozessordnungen für alle Ge-
richtsbarkeiten aus. 
Begründung: 
Die Regelungen für die Verwaltungs-, 
die Sozial-, die Finanz-, die Arbeits- 
und die ordentliche Gerichtsbarkeit 
haben sich immer weiter voneinan-
der entfernt. Unterschiedliche In-
stanzenzüge und Rechtsmittelmög-
lichkeiten sowie zahlreiche Verfah-
rensbesonderheiten führen zu einer 
nicht mehr nachvollziehbaren Inkon-
sistenz und tragen in erheblichem 
Maß zur Unübersichtlichkeit der Re-
gelungen und zur Schwerfälligkeit 
und Intransparenz gerichtlicher Ver-
fahren bei. 

Die unterschiedlichen Regelungen 
sind mit dem Ziel der Verfahrensver-
einfachung und – weitgehenden – 
Vereinheitlichung zu harmonisieren. 
Notwendige Verfahrensbesonderhei-
ten bleiben erhalten. 
Dazu ist zunächst auf Grundlage ei-
ner vergleichenden Gegenüberstel-
lung zu klären, welche Unterschiede 
bestehen und wie eine Harmonisie-
rung erreicht werden kann. Anzu-
streben sind gerichtsbarkeitsüber-
greifende Grundsätze u.a. zu Präsi-
dien, zur Geschäftsverteilung, zur 
Besetzung der Richterbank, zur Ab-
lehnung von Richtern, zur Prozess-
kostenhilfe, zur Beweiserhebung, zur 
gütlichen Einigung, zur Öffentlich-

keit, zur Sitzungspolizei, zu Fristen, 
zur Wiedereinsetzung, zur Aktenein-
sicht, zum Protokoll und zu Rechts-
mitteln. 
Unter den Gesichtspunkten der Ü-
bersichtlichkeit und Verständlichkeit 
ist dabei zu beurteilen, ob eine ein-
heitliche Gerichtsverfassung für alle 
fünf Gerichtsbarkeiten oder aber für 
die Verwaltungs-, Sozial- und Fi-
nanzgerichtsbarkeit einerseits sowie 
die Arbeits- und ordentliche Ge-
richtsbarkeit andererseits vorzuzie-
hen ist. Nach diesen Kriterien ist 
auch die Frage der Vereinheitlichung 
der Prozessordnungen zu beantwor-
ten. 

Abstimmung über Ziff. 1.1 
15:1:0 
 
 

1.2 Funktionale Zweigliedrigkeit 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich für eine funk-
tionale Zweigliedrigkeit aus. Der 
Eingangsinstanz (Tatsacheninstanz) 
soll grundsätzlich jeweils nur ein 
Rechtsmittel folgen. Die Wahrung 
der Einheitlichkeit der Rechtspre-
chung ist durch ein Vorlageverfahren 
für Fälle der Divergenz und der 
grundsätzlichen Bedeutung sicherzu-
stellen. Rechtsmittel sind zu verein-
heitlichen und auf das verfassungs-
rechtlich Notwendige zu beschrän-
ken. 

Begründung: 
Gerichtliche Verfahren dauern bis 
zur Rechtskraft häufig zu lange. Da-
zu trägt wesentlich auch das derzei-
tige Rechtsmittelsystem bei, das ei-
ne Vielzahl unterschiedlich ausges-
talteter Instanzenzüge und Rechts-
mittelmöglichkeiten bereithält. In 
einer Reihe von Verfahren im Zivil-
recht und im Strafrecht werden zwei 
Tatsacheninstanzen zur Verfügung 
gestellt und etwa im Bereich der Ba-
gatellkriminalität sogar verschiedene 
parallele Rechtsmit-
tel/Rechtsbehelfe (Berufung, Revisi-
on) gewährt. 

Die vielfältigen Reformen, die punk-
tuelle Änderungen innerhalb des Sys-
tems eingeführt haben, führten bis-
lang weder in dem erhofften Ausmaß 
zu Effizienz- und Beschleunigungsef-
fekten, noch haben sie zur Transpa-
renz gerichtlicher Verfahren beige-
tragen. Es bedarf deshalb einer 
grundlegenden Bereinigung der 
Rechtsmittelstruktur. Ziel ist es, 

Rechtsmittel weitgehend zu verein-
heitlichen und auf das verfassungs-
rechtlich Notwendige zu beschrän-
ken. Maßstab dafür sind hinreichen-
de Rechtsschutzgewährung (Art. 19 
Abs. 4 S. 1 GG) und Effizienz. Die 
Eingangsinstanz (Tatsacheninstanz) 
ist zu stärken, ihr soll grundsätzlich 
nur ein Rechtsmittel folgen. Im 
strafrechtlichen Bereich können 
Transparenz und Effizienzsteigerung 
vor allem durch die Einführung eines 
Wahlrechtsmittels gefördert werden. 
Damit würde der Instanzenzug bei 
den vor dem Amtsgericht beginnen-
den Strafverfahren deutlich ge-
strafft, was nicht nur in der Revisi-
onsinstanz, sondern vor allem und 
insbesondere in der Berufungsinstanz 
zu einer deutlichen Arbeitserleichte-
rung führen können. Bei freiheits-
entziehenden Maßnahmen im Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
sind Möglichkeiten zur erneuten Tat-
sachenfeststellung vorzusehen. Die 
Wahrung der Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung ist durch ein Diver-
genzvorlageverfahren sicherzustel-
len. 
Alternativ ist die Zusammenfassung 
von Amts- und Landgerichten zu ei-
nem einheitlichen Eingangsgericht 
diskutiert worden: 
Nach Auffassung der Länder, die die-
sen Vorschlag unterbreitet haben, 
verhindert der derzeitige unüber-
sichtliche und für die Rechtsuchen-
den verwirrende Gerichtsaufbau in 
der ordentlichen Justiz mit seiner 
relativen Kleinteiligkeit eine ange-
messene Flexibilisierung des Res-
sourceneinsatzes. Darunter leide die 
Qualität der Justiz. Wenn Amts- und 
Landgerichte zu einem einheitlichen 
Eingangsgericht zusammengefasst 
würden, könnten Präsidien und Ge-
richtsverwaltungen auf Veränderun-
gen im Geschäftsanfall flexibler rea-
gieren und den jeweiligen personal-
wirtschaftlichen Bedürfnissen aus 
dem größeren Personalstamm heraus 
besser entsprechen. Die erfor-
derlichen strukturell-organisatori-
schen Veränderungen wären zu-
nächst nur rechtlicher Natur. Sie 
führten nicht zwangsläufig zu hohen 
Investitionskosten, weil damit keine 
rechtliche Notwendigkeit zur Verän-
derung bestehender Gerichtsstand-
orte verbunden wäre. Vielmehr 
könnten diese tatsächlichen Gege-
benheiten im Rahmen der vergrößer-
ten rechtlichen Möglichkeiten nach 
Zweckmäßigkeitsgerichtspunkten 
sukzessiv und flexibel an die verän-
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derte Gerichtsstruktur angepasst und 
somit auf Dauer Personal- und Sach-
kosten gesenkt werden. 
Die Mehrheit der Justizministerin- 
nen und Justizminister ist diesen Er-
wägungen nicht gefolgt; manche be-
fürchten so einen Rückzug der Justiz 
aus der Fläche, anderen Ländern er-
scheint es außerdem nicht finanzier-
bar.  
Abstimmung über Ziff. 1.2 
13:3:0 
 
1.3 Flexibler Richtereinsatz 
Beschluss: 
Die Staatssekretärinnen und Staats-
sekretäre werden gebeten, die Mög-
lichkeiten eines flexibleren Richter-
einsatzes zu prüfen. 
Begründung: 
Die Lage der Staatsfinanzen und die 
demografische Entwicklung führen 
perspektivisch eher zu einem Rück-
gang als zu einem Anstieg der Rich-
terzahlen. Eine höhere Richterflexi-
bilität ist erforderlich, um sowohl 
eine angemessene Ausstattung der 
Gerichtsbarkeiten mit Richtern als 
auch die Funktionsfähigkeit kleiner 
Gerichte sicherzustellen. Als Lösung 
kommen außer der Zusammenlegung 
von Gerichtsbarkeiten oder Präsidien 
weitere Möglichkeiten in Betracht: 
Erweiterung der Versetzungsmög-
lichkeiten der Richter durch Ände-
rung des § 32 DRiG oder durch lan-
desgesetzliche Zuordnung von Rich-
terstellen, Verlängerung der Abord-
nungsfrist des § 37 Abs. 3 DRiG, Bil-
dung größerer Gerichtseinheiten in-
nerhalb einer Gerichtsbarkeit, Über-
tragung weiterer Richterämter nach 
§ 27 Abs. 2 DRiG und eine Kombina-
tion mehrerer dieser Maßnahmen. Es 
sollte geprüft werden, ob und wie 
diese verschiedenen Möglichkeiten 
sowohl verfassungskonform als auch 
personalwirtschaftlich praktikabel 
ausgestaltet werden können. Danach 
kann eine politische Bewertung er-
folgen, welche dieser Möglichkeiten 
weiterverfolgt werden sollte. 

Abstimmung über Ziff. 1.3 
15:1:0 
2. Aufgabenübertragung /  
       Auslagerung 
2.1 Übertragung von Aufgaben 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister prüfen die Möglichkeiten 

einer Verlagerung von den Gerichten 
zugewiesenen Aufgaben. Ziel dieser 
Prüfung ist die Verbesserung der Ef-
fizienz der Rechtspflege. 
 
Abstimmung über den Beschlussvor-
schlag 
15:0:1 
Begründung: 
Die hohe Belastung der Justiz einer-
seits und die schwierige Haushaltssi-
tuation der Länder andererseits 
zwingen zu einer umfassenden Auf-
gabenkritik. Wenn die Justiz mit den 
zur Verfügung stehenden personellen 
Ressourcen handlungsfähig bleiben 
will, muss sie sich auf ihre Kernauf-
gaben beschränken, also auf diejeni-
gen Tätigkeiten, deren Wahrneh-
mung durch unabhängige Gerichte 
für einen funktionierenden Rechts-
staat unerlässlich sind. Es ist daher 
zu prüfen, ob und inwieweit der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit zugewie-
sene Aufgaben ausgelagert und auf 
andere Stellen übertragen werden 
können. 
 
a) Übertragung von Aufgaben auf      

Notare 

Als Träger eines öffentlichen Am-
tes kommen die Notarinnen und 
Notare in besonderem Maße für 
eine Übernahme bislang gericht-
licher Aufgaben in Betracht. 
Im November 2003 hat die Konfe-
renz der Justizministerinnen und 
Justizminister die Bundesministe-
rin der Justiz gebeten, gemein-
sam mit den Ländern zu prüfen, 
welche Aufgaben der Zivilgerich-
te - insbesondere im Bereich der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit - mit 
dem Ziel einer Effektivierung des 
Verfahrens und der Entlastung 
der Justiz auf Notare übertragen 
werden können. Eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe, der auch 
Vertreter der Bundesnotarkam-
mer angehören, prüft derzeit die 
Übertragung von Aufgaben insbe-
sondere in den Bereichen Famili-
enrecht, Erbrecht, Registerrecht 
und Vollstreckungsrecht. 

Die Arbeitsgruppe wird ihren Ab-
schlussbericht im Frühjahr 2005 
vorlegen. 
Abstimmung über Buchst. a) 
16:0:0 
 

b)   Gerichtsvollzieher 
Die Strukturen des gegenwärtigen 

Gerichtsvollzieherwesens sind re-
formbedürftig. Seit Dezember 
2003 wird von der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Organisation des 
Gerichtsvollzieherwe-
sens/Privatisierung“ unter dem 
Vorsitz Niedersachsens und Meck-
lenburg-Vorpommerns geprüft, 
welche strukturellen und organi-
satorischen Änderungen erforder-
lich sind, um die Effizienz der 
Zwangsvollstreckung zu verbes-
sern und den Zuschussbedarf in 
diesem Bereich zurückzuführen. 

Der von der Arbeitsgruppe der-
zeit verfolgte Ansatz ist eine 
mögliche „Privatisierung“ des 
Gerichtsvollzieherwesens. Dabei 
wird in erster Linie eine Übertra-
gung der den verbeamteten Ge-
richtsvollziehern obliegenden 
Aufgaben auf beliehene Private 
diskutiert. 
Die Bund-Länder-Arbeits-Gruppe 
wird im Frühjahr 2005 über die 
Ergebnisse ihrer Prüfung berich-
ten. 

Abstimmung über Buchst. b) 
15:1:0 

c)   Registerführung 

Es könnte eine stärkere Einbin-
dung der Industrie- und Handels-
kammern in das gerichtliche Re-
gisterverfahren ggf. durch Schaf-
fung einer Öffnungsklausel in Be-
tracht kommen. 
Abstimmung über Buchst. c) 
13:3:0 
 

2.2 Förderung der konsensualen    
Streitbeilegung 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich für eine wei-
tere Förderung der konsensualen 
Streitbeilegung aus. Sie beauftragen 
die Staatssekretärinnen und Staats-
sekretäre, geeignete Vorschläge zum 
weiteren Vorgehen zu unterbreiten. 
Begründung: 
Die außergerichtliche Beilegung von 
Streitigkeiten ist weiterhin ein vor-
rangiges rechtspolitisches Ziel. We-
gen seiner die Belastung der Gerich-
te mindernden und den Rechtsfrie-
den fördernden Wirkungen sind alle 
Möglichkeiten zur Förderung einver-
nehmlicher Konfliktlösungen auszu-
schöpfen. Ziel dieser Bemühungen 
muss es sein, auf eine Änderung der 
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Streitkultur hinzuwirken. Ein Ansatz-
punkt hierfür könnte die Entwicklung 
und Förderung von Schlichtungs- und 
gerichtlichen sowie außergerichtli-
chen Mediationsangeboten sein. Das 
Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 
geht bereits in diese Richtung. Wei-
tere Möglichkeiten sind zu prüfen. So 
könnte etwa ein Potential für ver-
mehrte außergerichtliche Einigung 
auch in einer besseren vorgerichtli-
chen Aufbereitung des Prozessstoffes 
durch die Parteien liegen, die durch 
prozessuale Vorschrifen zur Pflicht 
gemacht werden könnte. 
Weiter ist zu prüfen, welche Berei-
che unserer Zivilverfahren sich an-
bieten, in denen verstärkt auf eine 
außergerichtliche Streitbeilegung 
hinzuwirken ist, z. B die Bereiche 
der zivilrechtlichen Aufarbeitung von 
Verkehrsunfällen oder das Mietrecht. 
Schließlich sollte auch angestrebt 
werden, eine außergerichtliche 
Streit- beilegung durch die Tarifges-
taltung der Rechtsschutzversiche-
rungen zu unterstützen, indem z. B. 
die Deckungszusage für einen Pro-
zess oder die Höhe der Erstattung 
auch berücksichtigen, ob eine ange-
botene außergerichtliche Streitbei-
legung genutzt wurde. Auch die Mög-
lichkeit einer obligatorischen Selbst-
beteiligung des Versicherungsneh-
mers erscheint näherer Prüfung 
wert. 
Abstimmung über Ziff. 2.2 
16:0:0 
 
 
3. Konzentration 
3.1 Effektivere Strafverfolgung 
durch Konzentration und Schwer-
punktsetzungen 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich für die Siche-
rung einer effektiven Strafverfol-
gung durch Konzentration und 
Schwerpunktsetzungen aus. Sie bit-
ten die Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre, geeignete Maßnah-
men zu prüfen. 

Begründung: 
Vor dem Hintergrund einer Effizienz-
steigerung und Beschleunigung der 
Strafrechtspflege als Ziel einer gro-
ßen Justizreform sind Maßnahmen 
zur Konzentration und Schwerpunkt-
setzung im Strafverfahren zu prüfen. 
Hierzu gehören insbesondere folgen-
de – von den Justizministerinnen und 
Justizministern zum Teil unter-

schied- lich beurteilte – Instrumente: 
a)   Erweiterung  der  Annahmeberu-

fung 
b) Erweiterung der Rechtsfolgekom-

petenz im beschleunigten Verfah-
ren auf Freiheitsstrafe von bis zu 
2 Jahren 

c) Verfahrenseinstellung bei zumut-
baren Befriedigungsmöglichkei-
ten im zivilrechtlichen Weg 

d)   Einführung  der  Einheitsstrafe 
im Erwachsenenstrafrecht 

Abstimmung über Ziff. 3.1 
16:0:0 
 
 
3.2 OWI – Verfahren:  
Reduzierung der  
Rechtsmittelmöglichkeiten 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich für eine Re-
duzierung der Rechtsmittelmöglich-
keiten bei Bagatellfällen im Ord-
nungswidrigkeitenrecht aus. 
Begründung: 
Gemäß § 79 Abs. 1 Ordnungswidrig-
keitengesetz (OWiG) ist die Rechts-
beschwerde gegen ein Urteil und ei-
nen Beschluss nach   § 72 OWiG u.a. 
zulässig, wenn (Nr. 1) gegen den Be-
troffenen eine Geldbuße von mehr 
als zweihundertfünfzig Euro festge-
setzt, (Nr. 2) eine Nebenfolge nicht-
vermögensrechtlicher Art angeord-
net oder (Abs. 1 Satz 2) die Rechts-
beschwerde vom Oberlandesgericht 
unter den Voraussetzungen des    
§ 80 OWiG zugelassen worden ist. 
Das skizzierte Rechtsmittelsystem 
belastet die Justizressourcen erheb-
lich. 

Die nahe liegende Reduzierung der 
Rechtsmittelmöglichkeiten kann 
durch eine differenzierte Lösung, die 
die Belange der Effizienz und der 
hinreichenden Rechtsschutzgewäh-
rung berücksichtigt, erreicht wer-
den. In Betracht kommt, die Wert-
grenzen in § 79 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 O-
WiG und   § 80  Abs. 2 Nr. 1 OWiG 
weiter anzuheben und eine Katego-
rie von Bagatellfällen vorzusehen, 
die von einer weiteren gerichtlichen 
Überprüfung auszuschließen sind. 
Konkret sollten Entscheidungen der 
Amtsrichter in Verkehrsordnungs-
widrigkeitensachen, durch die bei-
spielsweise eine Geldbuße bis zu ei-
ner Höhe von 500 Euro verhängt 
und/oder ein Fahrverbot von bis zu 
einem Monat angeordnet worden ist, 

unanfechtbar sein. 

Näherer Prüfung bedarf insoweit die 
Frage nach der konkreten Höhe der 
Ausschlussgrenze sowie der Einbe-
ziehung weiterer so genannter Baga-
tellfälle neben denen der Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten. Anzumerken 
ist allerdings, dass sich wegen der 
Vielzahl unterschiedlichster Ord-
nungswidrigkeitentatbestände  eine 
katalogmäßige Benennung einzube-
ziehender Ordnungswidrigkeiten als 
schwer umsetzbar erweisen kann und 
wegen der Komplexität einzelner 
Ordnungswidrigkeitentatbestände ei-
ne pauschale Einbeziehung aller Ord-
nungswidrigkeiten aufgrund einer 
einheitlichen Wertgrenze auch aus 
Gründen des Gleichheitssatzes prob-
lematisch sein kann. 
Um hinreichenden Rechtsschutz (Art. 
19 Abs. 4 S. 1 GG) zu gewährleisten, 
muss gegen Entscheidungen der Buß-
geldstellen in jedem Fall der 
Rechtsweg eröffnet sein, d.h. die 
Einspruchsmöglichkeit beim Amts- 
gericht. Die weitere gerichtliche Ü-
berprüfung der amtsgerichtlichen 
Entscheidung dürfte demgegenüber 
verfassungsrechtlich nicht zwingend 
geboten sein. Allerdings bedarf dies 
näherer Prüfung. Erhalten bleiben 
sollte aber auf jeden Fall die Mög-
lichkeit einer (wertunabhängigen) 
Zulassung der Rechtsbeschwerde 
durch das Beschwerdegericht nach 
den   §§ 79 Abs. 1 S. 2, 80 OWiG, da 
nur so in diesem Bereich eine Fort-
bildung des Rechts und eine einheit-
liche Rechtsprechung gesichert wer-
den kann. 

Abstimmung über Ziff. 3.2 
16:0:0 
3.3 Attraktivität der Ziviljustiz 
steigern / Prorogationsmöglichkei-
ten erweitern 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister bitten die Staatssekretä-
rinnen und Staatssekretäre zu prü-
fen, ob die Attraktivität des zivil-
rechtlichen Verfahrens auch im eu-
ropäischen Vergleich durch Zuwei-
sung wichtiger Sachen an besondere 
Spruchkammern der Landgerichte 
oder an Obergerichte sowie durch 
erweiterte Prorogationsmöglichkei-
ten zu steigern ist. 
Begründung: 
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Um die Attraktivität des zivilrechtli-
chen Verfahrens insbesondere für die 
Wirtschaft zu steigern, sollte geprüft 
werden, entsprechend der Zuwei-
sung wichtiger Sachen in erster In-
stanz an das Oberverwaltungsgericht 
(§ 48 der Verwaltungsgerichtsord-
nung) auch in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit für Streitigkeiten, die 
bestimmte Rechtsmaterien und 
wichtige Großverfahren betreffen, 
künftig eine erstinstanzliche Zustän-
digkeit der Oberlandesgerichte vor-
zusehen oder den Beteiligten zumin-
dest eine entsprechende Gerichts-
standsvereinbarung (Prorogation) zu 
ermöglichen. Dadurch könnte die 
Verfahrensdauer erheblich verkürzt 
werden. Bei dieser Prüfung wird die 
Vereinbarkeit mit dem Bestreben, 
die erste Instanz zu stärken, zu be-
rücksichtigen sein. 
Neben oder an Stelle der Möglich-
keit, eine erstinstanzliche (oder ab-
schließende) Zuständigkeit der Ober-
landesgerichte zu vereinbaren, könn-
te den Parteien eröffnet werden, 
einvernehmlich ein abgekürztes Ver-
fahren vor besonderen Spruchkör-
pern des Landgerichtes zu wählen, 
dessen Wahl zugleich mit einem Ver-
zicht auf Rechtsmittel und andere 
Überprüfungsmöglichkeiten verbun-
den wäre. Ein solches Verfahren 
könnte insbesondere bei an sich 
rechtsmittelträchtigen Streitigkeiten 
aus dem Bereich der Wirtschaft im 
Interesse einer schnellen und ab-
schließenden Klärung die Attraktivi-
tät des gerichtlichen Verfahrens für 
die Beteiligten steigern. 

Abstimmung zu Ziff. 3.3 
13:30 
3.4 Reform der  
Verbraucherentschuldung 
Beschluss: 
Die Abwicklung von Insolvenzen na-
türlicher Personen verursacht einen 
hohen Aufwand bei den Insolvenzge-
richten, dem insbesondere in masse-
losen Verfahren kein ausreichender 
Ertrag gegenübersteht. Auch in der 
Praxis der Restschuldbefreiung zei-
gen sich Schwächen, die eine Über-
prüfung der gesetzlichen Verfah-
rensvorschriften nahe legen. 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister sprechen sich für die Ent-
wicklung geeigneter Lösungsvor-
schläge aus. 
Abstimmung zu Ziff. 3.4 
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4. Qualitätssicherung 
4.1 Führungsverantwortung  
für Richter und Staatsanwälte 
Beschluss: 
Die Justizminister und Justizminis-
terinnen sprechen sich für aktive 
Führung und einen kommunikativen 
sowie kooperativen Führungsstil in 
der Justiz aus. Sie befürworten eine 
stärkere Einbeziehung der Entschei-
der (Richter, Staatsanwälte, Amts-
anwälte, Rechtspfleger) in die Per-
sonal- und Führungsverantwortung. 
Sie beauftragen die Staatssekretä-
rinnen und Staatssekretäre, hierzu 
konkrete Umsetzungsvorschläge zu 
entwickeln. 
Begründung: 
Die Justiz braucht aktive Führung, 
um ihrem Verfassungsauftrag und 
den Anforderungen an eine qualitativ 
hoch stehende Rechtspflege ange-
sichts drohender weiterer Einspar-
maßnahmen im personellen und 
sächlichen Bereich auch künftig hin-
reichend gerecht werden zu können. 
Eine effektive Organisation der Ar-
beitsabläufe, die Motivation und Lei-
stungsbereitschaft der Mitarbeiter 
und ein positives Bild der Justiz in 
der Öffentlichkeit hängen maßgeb-
lich davon ab, ob und wie Führung 
tatsächlich praktiziert wird. 
Einen kooperativen Führungsstil er-
möglichen u.a. Zielvereinbarungen 
und Qualitätsmanagement-Instru-
mente, wie z.B. Qualitätszirkel. Ei-
ner Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter dient das Mitarbeiterge-
spräch. Es bietet zudem die Gele-
genheit zu Rückmeldungen über be-
rufliches Verhalten und zur Erörte-
rung beruflicher Perspektiven.  
Führung in der Justiz erfordert ne-
ben der Fachkompetenz auch Sozial- 
und Führungskompetenz. Personal-
entwicklung setzt ein systematisches 
und gezieltes Vorgehen bei der Be-
setzung von Stellen voraus. Anforde-
rungsprofile für die zu besetzenden 
Ämter sowie aussagekräftige Beurtei-
lungen, die gerade auch zu den Ver-
waltungs- und Führungskompetenzen 
des Mitarbeiters Stellung nehmen, 

dienen einer gezielten und transpa-
renten Personalauswahl. 
Ein wichtiger Schritt in Richtung ei-
ner aktiven, kommunikativen und 
kooperativen Mitarbeiterführung ist 
die Einbeziehung von Richterinnen 
und Richtern sowie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten in Aufgaben 
der Personalführung. Die Zuständig-
keiten, die Gestaltung der Zusam-
menarbeit mit der Serviceeinheit zu 
regeln und einzelne Aufgaben der 
Personalführung gegenüber Service-
mitarbeitern (z.B. Jahresgespräch, 
Beurteilungsbeitrag, Urlaubsbewilli-
gung) wahrzunehmen, können über-
tragen werden. 

Ob Führung bei den Gerichten aktiv 
wahrgenommen wird, hängt auch 
davon ab, in welchem Maße Füh-
rungskräfte Unterstützung erfahren. 
Sie sind in speziellen Veranstaltun-
gen für Führungskräfte fortzubilden. 
Um ihren Aufgaben in der Gerichts-
verwaltung nachkommen zu können, 
sind sie in ausreichendem Umfang 
vom richterlichen oder staatsanwalt-
schaftlichen Geschäft freizustellen. 
Führungsleitlinien und Führungs-
grundsätze können zeigen, in welche 
Richtung Führung ausgeübt werden 
soll. Die Schaffung solcher Leitlinien 
erleichtert Führungskräften die 
Wahr- nehmung ihrer Aufgaben und 
trägt dazu bei, die Ziele und Werte 
einer Organisation sowie deren Ver-
ständnis von Führung zu klären. 

Abstimmung über Ziff. 4.1 
16:0:0 
4.2 Fortbildung 
Beschluss: 
Die Staatssekretärinnen und Staats-
sekretäre werden gebeten zu prü-
fen, ob die Fortbildungspflicht im 
Richterbereich ausdrücklich gesetz-
lich geregelt werden sollte. 
Begründung: 
Fortbildung ist für Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte nicht nur eine schon 
jetzt bestehende Dienstpflicht, son-
dern eine (berufs-) lebenslange Auf-
gabe und Verpflichtung. Diese Pflicht 
folgt aus dem Justizgewährungsan-
spruch und der Bindung der Recht-
sprechung an Recht und Gesetz. Die 
praktische Umsetzung steht im 
Spannungsverhältnis zwischen fachli-
cher sowie persönlicher Weiterent-
wicklung einerseits und finanziellen 
Möglichkeiten der Justizhaushalte 



 Justiz 
sowie dienstrechtlichen Rahmenbe-
dingungen andererseits. 
Angesichts einer gegenüber früheren 
Zeiten rascheren Veränderung der 
Gesetze, einer komplexer werden-
den Rechtsprechung und Rechtsent-
wicklung erscheint es unerlässlich, 
die Pflicht zur Fortbildung stärker zu 
institutionalisieren und zu systemati-
sieren. 
Das macht die Entwicklung neuer 
Fortbildungskonzepte notwendig, die 
folgende Kriterien berücksichtigen: 

• das Fortbildungsangebot muss    
sich am Bedarf orientieren, 

• die Justiz braucht mehr Angebote 
zu verhaltensbezogenen Fortbil-
dungsthemen, 

• Möglichkeiten des E-Learning sind 
zu nutzen. 

Erwägenswert ist außerdem die Ein-
führung von Pflichtfortbildungen für 
jeden Angehörigen der Richter-
schaft, gegebenenfalls im Wege ei-
ner entsprechenden Änderung des 
DRiG. 

Abstimmung über Ziff. 4.2 
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4.3 Qualitätsmanagement 
Beschluss: 
Die Justizministerinnen und Justiz-
minister setzen sich dafür ein, den 
Erfahrungsaustausch und die Zu-
sammenarbeit von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften auf dem Ge-
biet des Qualitätsmanagements 
durch die Einrichtung von Ver-
gleichsringen und Qualitätszirkeln 
zu fördern. 
Sie bitten die Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre, gegebenenfalls 
im Zusammenwirken mit dem Aus-
schuss für Justizstatistik, gemein-
same Qualitätsstandards zu erarbei-
ten und länderübergreifende Metho-
den des Qualitätsmanagements vor-
zuschlagen. 
Begründung: 
Qualitätssicherung in der Justiz ist 
der Teil des Qualitätsmanagements, 
der gewährleisten soll, dass gesetz-
lich vorgegebene, selbst gesetzte 
sowie von den Rechtsuchenden ge-
stellte Qualitätsanforderungen an 
die Justiz bei optimalem Ressour-
ceneinsatz erfüllt werden. 
In den Ländern wird derzeit eine 
Vielzahl von Strategien zur Quali-
tätssicherung in der Justiz erprobt 

und eingesetzt. Mittel der Qualitäts-
sicherung sind insbesondere die Kos-
ten- und Leistungsrechnung, das Jus-
tizcontrolling, die Personalkosten-
budgetierung, das Benchmark-Ver-
fahren, die Balanced Scorecard, das 
EFQM-Modell, die verschiedenen In-
strumente der Personal- und Organi-
sationsentwicklung, die Personalbe-
darfsberechnung, die Geschäftspro-
zessoptimierung Anwalts-, Bürger- 
und Mitarbeiterbefragungen sowie 
Evaluationsinstrumente sowohl für 
die individuelle richterliche und 
staatsanwaltschaftliche Arbeit als 
auch für die Gerichte und Staatsan-
waltschaften der Organisationen. 

Der Stand der Entwicklung dazu ist in 
den Ländern nicht gleich. Auch die 
eingesetzten Methoden sind unter-
schiedlich. Die verwendeten Metho-
den und Ansätze stützen sich zwar 
auf gleiche theoretische und wissen-
schaftliche Grundlagen; in ihrer In-
terpretation und Konzeption fallen 
sie jedoch sehr unterschiedlich aus. 
Diese Unterschiede setzen sich in der 
Umsetzung der Konzepte fort. 
Die Zusammenarbeit der Länder be-
darf insoweit der Verbesserung. Der 
bereits praktizierte gegenseitige 
Austausch von Informationen auf der 
Ebene der Landesjustizverwaltungen 
ist zu ergänzen durch Vernetzungen 
auf der Anwendungsebene. Mit einer 
solchen Ergänzung kann der beste-
hende Informationsaustausch um die 
Sichtweise und die Erfahrungen der 
unmittelbar betroffenen Stellen er-
weitert werden. Gleichzeitig wird 
damit ein unvermittelter und auf die 
Praxis fokussierter Informationsfluss 
ermöglicht. Der Ausschuss für Justiz-
statistik hat hierzu in Teilbereichen 
bereits Überlegungen angestellt, de-
ren Ergebnisse für die Gesamtaufga-
be nutzbar gemacht werden können. 
Die nunmehr eingesetzte Arbeits-
gruppe soll zunächst klären, welche 
Qualitätsstandards länder-
übergreifend gelten sollen bzw. wel-
cher Mittel des Qualitätsmanage-
ments man sich gemeinsam bedienen 
sollte (z. B. eines länderübergreifen-
den Bechmarking). Für die festgeleg-
ten gemeinsamen Qualitätsstandards 
sind anschließend die zur Untersu-
chung des Ist-Stands notwendigen 
Erhebungen und zum Schluss die Me-
thoden zur Einleitung der Verände-
rungsprozesse festzulegen, um vom 
Ist- zum Sollstand zu gelangen. 
Darüber hinaus sind zur Bildung von 

Netzwerken auf der Umsetzungsebe-
ne folgende Voraussetzungen zu 
schaffen: 

• ein Informationsforum über Art, 
Gegenstand, Entwicklungsstand 
und Einsatzstelle laufender Pro-
jekte, möglichst im Internet, 

• die Förderung der direkten Kon-
taktaufnahme zwischen den Ein-
satzstellen, möglichst über einen 
Internet-Verteiler, 

• die Bildung von Vergleichsringen 
oder Qualitätszirkeln von Einsatz-
stellen, die sich im Schwerpunkt 
einem speziellen Ansatz der Qua-
litätssicherung widmen. 

Abstimmung über Ziff. 4.3 
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Hartz IV –  die Justiz –  und ein gravierendes Dilemma 
Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen 

Pressemitteilung vom 29.11.2004 

Während die Justizminister am ver-
gangenen Donnerstag den Start-
schuss zu einer „Großen Justizre-
form“ gegeben haben, ist die Justiz 
bei Hartz IV schon einen Tag später – 
doch bislang ohne öffentliche Wahr-
nehmung – in ein gravierendes Di-
lemma geraten. Darauf hat jetzt der 
Präsident des Oberverwaltungsge-
richts für das Land Nordrhein-
Westfalen, Dr. Michael Bertrams, 
hingewiesen. 
Zur Vorgeschichte: Im Jahre 2003 
hat der Bundesgesetzgeber beschlos-
sen, mit dem Start von Hartz IV im 
Januar 2005 den Sozialgerichten die 
Streitigkeiten um Arbeitlosengeld II 
und Sozialhilfe zuzuweisen. Aller-
dings vergaß der Gesetzgeber für die 
sozialhilferechtlichen Streitigkeiten 
eine Regelung zur Bestellung der eh-
renamtlichen Richter. Hinsichtlich 
der Streitigkeiten um das Arbeitslo-
sengeld II unterlief dem Gesetzgeber 
im Sommer 2004 außerdem ein Ver-
sehen: Bei der Verabschiedung des 
„Kommunalen Optionsgesetzes“ hob 
er die Regelung der Zuweisung zu 
den Sozialgerichten wieder auf. Am 

Freitag nun hat der Bundestag in ei-
nem „Siebenten Gesetz zur Änderung 
des Sozialgerichtsgesetzes“ dieses 
Versehen korrigiert und die Streitig-
keiten um das Arbeitslosengeld II er-
neut den Sozialgerichten zugewie-
sen. Überdies hat er erstmals die Be-
setzung der Richterbank bei den So-
zialgerichten in Sozialhilfestreitig-
keiten geregelt. 

Das Dilemma: Der Bundesrat hat 
dem Änderungsgesetz wegen sachli-
cher Bedenken die Zustimmung ver-
sagt. Der Bundestag ist auf diese 
Bedenken nicht eingegangen. Die 
Zustimmungsbedürftigkeit hat er 
verneint. Nun muss der Bundespräsi-
dent prüfen, ob er auch ohne Eini-
gung zwischen Bundesrat und Bun-
destag das Gesetz unterzeichnen 
kann. Hält auch der Bundespräsident 
das Gesetz für zustimmungsbedürf-
tig, wird er nicht unterzeichnen; das 
Gesetz kann nicht in Kraft treten. 
Konsequenz: In Streitigkeiten um das 
Arbeitslosengeld II fehlt eine gesetz-
liche Zuweisung an die Sozialgerich-
te. Ohne diese Zuweisung wären die 
Verwaltungsgerichte zuständig. Wei-

tere Konsequenz: In sozialhilferecht-
lichen Streitigkeiten wäre die Beset-
zung der Richterbank weiterhin nicht 
geregelt. Hält der Bundespräsident 
das Gesetz im Gegensatz zum Bun-
desrat nicht für zustimmungsbedürf-
tig, wird er unterzeichnen. Damit 
wäre die Frage nach dem verfas-
sungsmäßigen Zustandekommen des 
Gesetzes allerdings nicht vom Tisch. 
Diese Frage – und damit die nach 
dem gesetzlichen Richter – wäre 
vielmehr fortan ein Sprengsatz für 
jede gerichtliche Streitigkeit um So-
zialhilfe oder Arbeitslosengeld II. 
Entschärfen müsste diesen Spreng-
satz im Falle seiner Anrufung das 
Bundesverfassungsgericht. 

Justiz  



 Aus den Landesverbänden 

Die Mitgliederversammlung 2004 des 
Landesverbandes NRW war geprägt 
von einer lebhaften Aussprache über 
bereits beschlossene und mögliche 
künftige Veränderungen in unserer 
Gerichtsbarkeit. Über die derzeit im 
politischen Raum diskutierte Schaf-
fung einer einheitlichen öffentlich-
rechtlichen Fachgerichtsbarkeit wur-
de teils kontrovers diskutiert. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildete die 
laufende Organisationsuntersuchung 
PEBB§Y. Der Haupt- und der Bezirks-
richterrat berichteten zudem aus der 
Arbeit des abgelaufenen Jahres. 
1.Einheitliche öffentlich-rechtliche   

Fachgerichtsbarkeit 
Rechtsanwalt Dr. Thomas Mayen 
(www.redeker.de) wirkte an einer 
von der niedersächsischen Justiz-
ministerin in Auftrag gegebenen 
Studie zu einer umfassenden Jus-
tizreform mit. Er befasste sich u. 
a. mit dem Unterthema der Er-
richtung einer einheitlichen öf-
fentlich-rechtlichen Fachge-
richtsbarkeit. Bericht: 
http://cdl.niedersachsen.de/blob/ 
images/C4531808 L20.pdf. 

Er unterschied in seinem Vortrag 
erhebliche von unerheblichen Ar-
gumenten. Für unerheblich hielt 
er: 
- Synergieeffekte: Sie seien we-

gen der größeren Organi-
sationseinheiten zu vernach-
lässigen, weil eine neue mittlere 
Führungsstruktur nötig werden 
würde („Abteilungsleiter“). 

- Vorwurf des „letzten Ret-
tungsversuchs“: Die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit versuche 
nicht – wie ihr teilweise vor-
gehalten werde – ihre „ster-
bende Gerichtsbarkeit vor dem 
Ausbluten zu retten“, sondern 
sei auch in Zukunft unverzicht-
bar. 

- Art. 95 GG: Die Norm sage 
nichts über den Aufbau der Lan-
desjustiz, sondern nur der Bun-
desgerichte. Unterschiedliche 
Rechtsmittelbelehrungen wür-
den ausreichen, um die Verfah-

ren an die heute bestehenden 
Bundesgerichte zu bringen. Eine 
Grundgesetzänderung sei unnö-
tig. 

- eine einheitliche Verfahrensord-
nung gehe der Zusammenlegung 
vor: Die separaten Gerichtsbar-
keiten behinderten durch das 
Festhalten an ihren Partikularin-
teressen eine einheitliche öf-
fentlich-rechtliche Verfahrens-
ordnung. Sei erst eine organisa-
torische Zusammenlegung er-
folgt, ergebe sich die einheitli-
che Verfahrensordnung von 
selbst. 

- „Natürliche Zuständigkeit“. 
Hartz IV zeige, dass der Rechts-
weg vollkommen beliebig sei 
und es eine „natürliche Zustän-
digkeit“ nicht gebe. Die in der 
Sozialgerichtsbarkeit zu erwar-
tenden Belastungsspitzen durch 
die Sozialhilfe seien nur ein 
Symptom eines unflexiblen Sy-
stems. Belastungen dieser Art 
könnten jederzeit bei anderen 
Rechtsgebieten wieder auf-
treten (vgl. Asylbelastung in den 
90er Jahren). Nur eine erlei-
cherte „Umsetzbarkeit“ der 
Richter könne dem ent-
gegenwirken. 

Für erheblich sah er demgegenüber 
an: 
- Flexibel einsetzbare Richter: Im 

Ergebnis müsse eine Fle-
xibilisierung des richterlichen 
Personaleinsatzes möglich wer-
den. Gleichzeitig dürfe die Un-
abhängigkeit aber nicht in Ge-
fahr geraten, auch nicht mittel-
bar. Es seien erstaunlich konkre-
te Pläne zur Änderung des DRiG 
in der politischen Diskussion, um 
Richter unter erleichterten Vor-
aussetzungen versetzen zu kön-
nen. Hiergegen wende er sich 
allerdings mit großer Entschie-
denheit. Um eine solche nicht 
wünschenswerte Versetzbarkeit 
der Richter zu verhindern, sei 
die Zusammenlegung der öffent-
lich-rechtlichen Fachgerichts-
barkeiten das kleinere Übel. 
Größe als Vorteil: Je größer die 

Organisationseinheit, desto fle-
xibler sei sie. 

In seiner anschließenden Analyse 
benannte der Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht die von ihm ausge-
machten Ursachen der schlechten 
Außendarstellung der Verwaltungs-
gerichte. Die Verfahrensdauer sei 
erheblich zu lang. Das sei insbeson-
dere in Verpflichtungssituationen 
(v.a. im Wirtschaftsverwaltungs-
recht) untragbar. Selbst internati-
onal tätige deutsche Industrieun-
ternehmen machten deswegen nur 
eine minimale Verfahrenszahl an-
hängig. Wurzel allen Übels bei der 
Verfahrensdauer sei der Amtser-
mittlungsgrundsatz. Wünschenwert 
sei eine geringere Ermittlungsdich-
te der Gerichte. Sie könne durch 
eine dem Zivilprozess angenäherte 
Steigerung der Darlegungslast er-
reicht werden. Kein Verwaltungs-
gericht dürfe wie früher auf „unge-
fragte Fehlersuche“ gehen. Der po-
litische Raum wende sich wegen 
der langen Verfahrensdauer in 
wirtschaftlich relevanten neuen 
Rechts- gebieten seit langer Zeit 
von der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
ab und übertrage den Zivilgerich-
ten die Zuständigkeit (z. B. Verga-
berecht, E- nergiemarktregulie-
rung).   Abschlie- 
ßend teilte der Referent mit, dass 
das Bundesjustizministerium einer 
Zusammenlegung kritisch gegenü-
berstehe. Die „Volatilität“ der 
bundesjustizpolitischen Meinungs-
ausschläge sei allerdings hoch. 
In der darauffolgenden Aussprache 
entspann sich eine lebhafte Diskus-
sion. Es wurde eingeräumt, dass 
die Verfahrensdauer zu lang sei. 
Die Verfahrensdauer sei als Kern-
problem jedoch längst erkannt und 
werde von den Richtern aller In-
stanzen sehr ernst genommen. Es 
werde mit allen zu Gebote stehen-
den Mitteln daran gearbeitet, die 
Laufzeiten zu verkürzen. Zugleich 
wurden die Richter und die Ge-
richtsbarkeit in Schutz genommen 
und auf die „Erblast“ der über 
zweihunderttausend Asylverfahren 
in NRW zu Beginn/Mitte der 90er 

Nordrhein-Westfalen 

Zusammenlegung und PEBB§Y – Mitgliederversammlung NRW 
von RiVG Dr. Martin Stuttmann, Düsseldorf 
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Aus den Landesverbänden 
Jahre hingewiesen, unter deren 
Folgen die nordrhein-westfälischen 
Verwaltungsgerichte bis heute lit-
ten. Organisationsuntersuchungen 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit at-
testierten dieser durchgängig eine 
sehr hohe inhaltliche Qualität und 
eine moderne und zukunftsfähige 
Organisationsstruktur. Für die Ver-
waltungsgerichte gelte die Maxime 
„schnell und gut“. Die schlag-
wortartigen Verkürzungen aus der 
politischen Auseinandersetzung 
(„kundenfreundliche“ Sozialgerich-
te und „staatsfreundliche“ Verwal-
tungsgerichte) seien Kategorien 
der Vergangenheit. Die Anwalt-
schaft sei dazu aufgerufen, dieser 
verfehlten Außenwahrnehmung zu-
sammen mit den Verwaltungsrich-
tern entgegenzutreten. Insofern 
treffe verwaltungsrechtlich renom-
mierte Vertreter der Anwaltschaft 
eine besondere Verantwortung. 
Der müssten sie gerecht werden. 

 
Vielfach wurde die heutige zu-
rückhaltende Handhabung des 
Amtsermittlungsgrundsatzes durch 
die Verwaltungsgerichte verteidigt. 
Der Untersuchungsgrundsatz sei ei-
ne wesentliche Voraussetzung für 
das Vertrauen der Bürger in die ef-
fektive Kontrolle des Staates durch 
die Gerichte. Er sei für eine leis-
tungsfähige und gegenüber der 
staatlichen Verwaltung schlagkräf-
tige Gerichtsbarkeit unverzichtbar. 
Die Rechtsstaatlichkeit nehme 
Schaden, wenn in parallel gela-
gerten Sachverhalten ein Kläger 
obsiege, weil sein Rechtsanwalt ei-
nen Umstand gerügt habe, ein an-
derer in derselben Sache wegen 
unterbliebener Rüge jedoch unter-
liege. Auch werde das berechtigte 
Anliegen der Verwaltung, Sicher-
heit in rechtlichen Zweifelsfragen 
zu erhalten, missachtet. Schließ-
lich führe der Amtsermitt-
lungsgrundsatz für die Anwalt-
schaft in der Regel zu für sie güns-
tigen Resultaten. 

2. Aus dem Landesverband NRW 
Seitens des Vorstandes wurden Ge-
spräche mit Rechtspolitikern der 
im Landtag vertretenen Parteien 
und mit dem Justizminister ge-
führt. Letzterer sei gegen eine Zu-
sammenlegung der Gerichte eben-
so wie gegen eine Rückübertragung 
der Sozialhilfe auf die Verwal-
tungsgerichte. Die Personalanfor-

derungen der Sozialgerichte könn-
ten ohne größere Umstrukturierun-
gen durch Fluktuation und Neuein-
stellung erfüllt werden. Eine Ver-
planung der verwaltungsgerichtli-
chen Proberichter bei den Sozial-
gerichten komme nicht in Be-
tracht. 
Eine Initiative zur Stärkung der 
Rechte des Präsidialrates wurde bis 
zu einem Gesetzgebungsvorschlag 
vorangetrieben, der auch im Par-
lament eingebracht wurde. Die 
Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
habe jedoch auf der Einhaltung des 
Koalitionsvertrags bestanden, in 
dem eine Ausweitung der Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst 
grundsätzlich ausgeschlossen wor-
den sei. Deswegen wurde der Vor-
schlag parlamentarisch nicht wei-
ter verfolgt. In der auslaufenden 
Legislaturperiode werde kein neuer 
Umsetzungsanlauf mehr unter-
nommen. 

3.Organisationsuntersuchung   
PEBB§Y 
Der Präsident des VG Düsseldorf, 
Prof. Dr. Klenke, stellte erste prak-
tische Erfahrungen mit der PEBB§Y 
-Organisationsuntersuchung vor 
(vgl. Rundschreiben 4/2004 
S. 145). Die Untersuchung wird von 
November 2004 bis März 2005 prak-
tisch bundesweit im Auftrag der 
Landesjustizminister von der Un-
ternehmensberatung Deloitte 
durchgeführt. Der gesamte rich-
terliche Tagesablauf muss mi-
nutengenau erfasst werden. Die je 
Akte aufgewandte Zeit wird von je-
dem Richter auf einem Einlege-
blatt notiert. Jede Tätigkeit, die 
nicht auf eine einzelne Akte bezo-
gen ist, wird gesondert notiert. Das 
Aufschreibeverfahren stellt für die 
betroffenen Gerichte (OVG NRW, 
VG Amsberg und VG Düsseldorf) ei-
ne erhebliche Arbeitsbelastung 
dar. Nach dem eindringlichen Hin-
weis von Prof. Dr, Klenke, der zu-
sammen mit anderen die Untersu-
chung bei Deloitte für die Verwal-
tungsgerichte begleitet, lohne je-
doch jeder Aufwand. Aus den no-
tierten Minuten würden nämlich 
personalwirtschaftliche Fol- gerun-
gen für mindestens ein Jahrzehnt 
abgeleitet werden. 
Er betonte dabei, dass es sich u.a. 
um ein Mittel handele, das dem Ju-
stizminister ermöglichen solle, Be-
gehrlichkeiten des Finanzministers 

abzuwehren bzw. eigene personel-
le Wünsche so zu untermauern, 
dass seine Argumente schwer zu 
widerlegen seien. Es wurde weiter 
daraufhingewiesen, dass Bedenken 
vollkomen haltlos seien, die Ver-
fahrenskarten würden in Bezug auf 
die zugrunde liegende Akte über-
prüft. Der Denkansatz, es komme 
darauf an, seine richterliche Leis-
tungsfähigkeit durch möglichst ge-
ringe Minuteneinträge beweisen zu 
wollen, gehe fehl. Entscheidend sei 
eine realistische Darstellung. Dabei 
hätten Untersuchungen ergeben, 
dass selbst bei besonderer Sorgfalt 
am Ende eines Tages erhebliche 
Minutenzahlen fehlten, weil Dif-
ferenzen zwischen Anwesenheits-
zeiten und erfassten Minuten ab-
züglich Pausen bestünden. Mit 
Blick auf die Aufschreibedisziplin 
wurde aus der Mitte der Versamm-
lung ergänzt, schon eine „verges-
sene“ halbe Stunde am Tag könne 
bei einem größeren Gericht fünf 
Vollzeitrichterstellen wegfallen 
lassen. 
Eine Stellungnahme des Justiz-
ministers an den DRiB NRW von An-
fang November 2004 zu PEBB§Y mit 
einleitenden allgemeinen Bemer-
kungen findet sich unter:  
http://www.drb-
nrw.de/aktuelles/ 
vorstand/PEBBSYStA.pdf 

 
4.Hauptrichterrat 

Der Hauptrichterrat teilte mit, 
dass er im Rahmen eines Ver-
gleiches der Einführung einer „be-
richterstatterscharfen“ Statistik 
zugestimmt habe. Sie sei letztlich 
nicht zu verhindern gewesen. Die 
Einführung löse jedoch bezirkliche 
und örtliche Mitbestimmungspflich-
ten aus. Außerdem müsse jeder 
betroffene Richter über eine er-
folgte Einsichtnahme in seine Sta-
tistik informiert werden. 
Der Justizminister habe die Neu-
fassung einer Beurteilungs- und Er-
probungs-AV vorgelegt. Die Kritik 
an den früher vorgeschlagenen 120 
Einzelkriterien habe Gehör gefun-
den. Es soll nunmehr vier Hauptkri-
terien geben: 
1. Sach- und Fachkompetenz 
2. Persönliche Kompetenz 
3. Soziale Kompetenz 

4. Führungs- und Leistungs-
komptenz. 

http://www.drb
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Diese Kriterien seien durch Aus-
formungsvorschläge und Klam-
merkriterien ergänzt, die aber 
nicht verpflichtend seien. Es be-
stehe die Tendenz, die Service-
Einheiten künf tig von den Spruch-
körpern leiten zu lassen. Die Zu-
stimmung des Hauptrichterrats zu 
dem AV-Ent-wurf stehe noch aus. 

5.Bezirksrichterrat 
Der Bezirksrichterrat berichtete 
von einem Vorstoß hinsichtlich ei-
ner Ausbildung zum Mediator. Er 
sei bei allen Gerichten freundlich 
aufgenommen worden. Die finan-

zielle Situation lasse jedoch der-
zeit eine Kostenübernahme nicht 
zu. Es habe weiterhin einen Vor-
stoß hinsichtlich eines (anonymen) 
bezirksweiten Beurteilungsspiegels 
gegeben. In vielen Bereichen der 
Verwaltung sei dieser üblich. Der 
Präsident des OVG NRW habe dem 
jedoch ablehnend gegenüberge-
standen. Er habe Demotivation bis 
hin zur Resignation einzelner Kol-
leginnen und Kollegen befürchtet. 
Der Bezirksrichterrat habe den 
Kontrollmechanismen der Internet- 
und eMail-Nutzung zugestimmt. 
Zuvor seien seinen datenschutz-

rechtlichen Bedenken durch Lö-
schungsfristen und Mitwirkung von 
Richterratsmitgliedern Rechnung 
getragen worden; außerdem müs-
sen die Betroffenen von der Kon-
trollmaßnahme in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Bremen 

Entwurf eines Gesetzes über die Einrichtung besonderer Spruchkörper 
beim Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht zur Ausübung der 
Sozialgerichtsbarkeit 
Stellungnahme der Vereinigung Bremischer Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter  
 

Sehr geehrter Herr Sauerwald, 
 
Die Vereinigung Bremischer Verwal-
tungsrichterinnen und Verwaltungs-
richter - Landesverband des BDVR - 
stimmt dem vorgeschlagenen Gesetz 
zu. 
 
Wir hatten das von Ihnen jetzt vor-
gelegte Gesetz bereits mit unserem 
Schreiben vom 06.08.2004 für unab-
weisbar gehalten. Dort heißt es:  
 

„Die bremischen Verwaltungs-
richter sind bereit, die zusätzli-
chen Aufgaben zu übernehmen, 
die sich aus den gesetzlichen Re-
gelungen über die Grundsiche-
rung für Arbeitslose im Hinblick 
auf gerichtliche Verfahren erge-
ben. Das Sozialgericht Bremen 
hat bereits jetzt seine Belas-
tungsgrenze überschritten. Auf 
diese Situation sollte durch die 
landesrechtliche Schaffung be-
sonderer Spruchkörper bei den 
Verwaltungsgerichten reagiert 
werden.“ 

 

Das gilt unverändert. 
Unsere Zustimmung darf aber nicht 

dahingehend missverstanden wer-
den, dass wir die künftige gesetzli-
che Zuständigkeitsregelung für er-
strebenswert halten. Das ist sie 
nicht. Sachgerecht wäre es gewesen, 
die Zuständigkeit für die Sozialhilfe 
bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zu belassen und ihr die Zuständigkeit 
für die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende zu übertragen. 
 
Der Bundesvorsitzende des BDVR 
Lieberoth-Leden hat auf dem 14. 
Deutschen Verwaltungsrichtertag in 
Bremen am 05.05.2004 (abgedruckt 
in BDVR-Rundschreiben 2004, S. 107) 
hierzu ausgeführt: 
 

„Auch bei der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem SGB II 
handelt es sich um eine steuerfi-
nanzierte staatliche Fürsorgeleis-
tung, die auch künftig im Kern 
auf dem Bedarfsdeckungsprinzip 
beruht und in engem Zusammen-
hang mit dem bisherigen Recht 
der Sozialhilfe steht. Auf Grund 
der langjährigen Befassung mit 
derartigen Rechtsstreitigkeiten 
und den damit gewonnenen Er-
fahrungen verfügen die Verwal-

tungsgerichte in diesen Fragen 
unbestritten über eine besondere 
Kompetenz. Dass sie in der Lage 
sind, effektiven zeitnahen 
Rechtsschutz in diesem für die 
Bürgerinnen und Bürger bedeut-
samen und sensiblen Rechtsbe-
reich zu gewährleisten, haben sie 
hinlänglich viele Jahre in ihrer 
tagtäglichen Arbeit dokumen-
tiert.“ 

 
Leider hat das Gesetzgebungsverfah-
ren auf Bundesebene im Ergebnis zu 
einer sachwidrigen Zuständigkeitslö-
sung geführt. Die jetzt durch das 
Bundesrecht für die Länder eröffnete 
befristete Möglichkeit, besondere 
Spruchkörper der Verwaltungsge-
richtsbarkeit einzurichten und diese 
mit der Wahrnehmung bestimmter 
neuer Aufgaben der Sozialgerichts-
barkeit - nämlich Sozialhilfe und 
Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
zu betrauen, verfehlt rechtspolitisch 
das Ziel, dauerhaft tragfähige Lösun-
gen zu schaffen. Die gerichtlichen 
Zuständigkeiten werden vermischt, 
die Strukturen bei den betroffenen 
Gerichtsbarkeiten sind auf diese 
Weise wenig transparent und für die 



  

Bürger kaum nachvollziehbar. Hinzu 
kommt, dass von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedliche Zuständig-
keitsregelungen bestehen werden. 
 
Auch vor diesem Hintergrund halten 
wir es für angezeigt, dauerhafte Lö-
sungen letztlich durch eine Zusam-
menführung der Fachgerichtsbarkei-
ten zu erreichen. Diese würde die 
Gerichte in die Lage versetzen, zeit-
nah und in richterlicher Selbstver-
antwortung einen flexiblen und be-
darfsgerechten Personaleinsatz im 
richterlichen Bereich sicherzustel-
len.  
 
Uns ist klar, dass mit einer Realisie-
rung der entsprechenden, auch vom 
Land Bremen unterstützten Gesetz-
gebungsinitiative in der unmittelbar 
bevorstehenden Zeit nicht zu rech-
nen ist. Trotz der Bedenken halten 
wir es bei der gegebenen, vom Bun-
desgesetzgeber zu verantwortenden 
Rechtslage für unvermeidbar, dass 
die bremischen Verwaltungsgerichte 
den Rechtsschutz in Sozialhilfestrei-
tigkeiten und bei der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende sicherstellen. Das 
ist zwar für die Verwaltungsrichte-
rinnen und Verwaltungsrichter mit 
deutlichem Mehraufwand verbunden 
und schafft zusätzliche Schwierigkei-
ten durch die Anwendung eines an-
deren Prozess- und Gerichtsverfas-
sungsrechts bei den - den besonde-
ren Spruchkörpern - übertragenen 
Sachgebieten. Wir halten diese Not-
lösung aber zur Gewährleistung eines 
effektiven Rechtsschutzes für gebo-
ten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ingo Kramer 
Gesetz über die Einrichtung beson-
derer Spruchkörper beim Verwal-

tungsgericht und Oberverwaltungs-
gericht zur Ausübung der Sozialge-
richtsbarkeit 
 
(Entwurf, Stand 12.10.2004) 
 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über  

die Sozialgerichtsbarkeit 
In das Gesetz über die Sozialge-
richtsbarkeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Okt. 1972 
(Brem.GBl. S. 211 – 33-a-1), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Oktober 2003 (Brem.GBl. S. 
364) geändert worden ist, wird nach 
§ 1 folgender § 1a eingefügt:  
 

„§ 1a 
In Angelegenheiten der Sozialhilfe 
und des Asylbewerberleistungsgeset-
zes sowie in Angelegenheiten der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
wird die Sozialgerichtsbarkeit durch 
besondere Spruchkörper des Verwal-
tungsgerichts und des Oberverwal-
tungsgerichts ausgeübt.“  

 
Artikel 2 

Weitere Änderung des Gesetzes 
über die Sozialgerichtsbarkeit 

§ 1a des Gesetzes über die Sozialge-
richtsbarkeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Oktober 1972 
(Brem.GBl. S. 211 – 33-a-1), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom ... (einfügen: Datum der Ausfer-
tigung dieses Gesetzes (Brem.GBl. S. 
... (einfügen Fundstelle dieses Ge-
setzes)) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst: 
 

„§ 1a 
In Angelegenheiten der Sozialhilfe 
und des Asylbewerberleistungsgeset-
zes sowie in Angelegenheiten der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
wird die Sozialgerichtsbarkeit durch 
besondere Spruchkörper des Verwal-
tungsgerichts und des Oberverwal-
tungsgerichts ausgeübt soweit am 
1. Januar 2009 solche Verfahren bei 
den besonderen Spruchkörpern an-
hängig sind.“ 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 
2005 in Kraft, soweit Absatz 2 nichts 
anderes bestimmt. 
 
(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2009 
in Kraft. 

 
Begründung: 
 
A. Allgemeiner Teil 
Zum 1. Januar 2005 werden mit In-
krafttreten des Vierten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt vom 24. Dezember 2003 
(BGBl. I S. 2954), des Gesetzes zur 
Einordnung des Sozialhilferechts in 
das Sozialgesetzbuch vom 27. De-
zember 2003 (BGBl. I. S. 3022) und 
des Siebten Gesetzes zur Änderung 
des Sozialgerichtsgesetzes (7. 
SGGÄndG) vom ... (BGBl. I S. ...) die 
Zuständigkeiten der Sozialgerichte 
und der Verwaltungsgerichte im Be-
reich der gerichtlichen Verfahren zu 
Sozialleistungen geändert. 

Die Sozialgerichte sind derzeit in 
diesem Bereich zuständig für Verfah-
ren zum Arbeitslosengeld und zur 
Arbeitslosenhilfe. Die Verwaltungs-
gerichte sind zuständig für Verfahren 
zur Sozialhilfe und zum Asylbewer-
berleistungsgesetz. 
Ab 1. Januar 2005 werden die Sozial-
gerichte zuständig sein für Verfahren 
zur Grundsicherung für  Arbeitsu-
chende, also zum Arbeitslosengeld II 
und zum Sozialgeld (Leistungen für 
nicht erwerbsfähige Angehörige von 
Arbeitsuchenden), für Verfahren zur 
Sozialhilfe (Leistungen für nicht er-
werbsfähige Personen) und für Ver-
fahren zum Asylbewerberleistungs-
gesetz. 
Das 7. SGGÄndG eröffnet demgegen-
über den Ländern die Möglichkeit 
durch Landesrecht zu bestimmen, 
dass die Sozialgerichtsbarkeit in Ver-
fahren zur Grundsicherung für  Ar-
beitsuchende, zur Sozialhilfe und 
zum Asylbewerberleistungsgesetz 
durch besondere Spruchkörper der 
Verwaltungsgerichte und der Ober-
verwaltungsgerichte ausgeübt wird. 
Diese Öffnungsklausel wird durch Ar-
tikel 3 Nr. 3 bis 8 i.V.m. Artikel 4 
Abs. 4 des 7. SGGÄndG mit Wirkung 
vom 1. Januar 2009 wieder aufgeho-
ben. 
In Bremen wäre das Sozialgericht 
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derzeit nur mit zusätzlichem Perso-
nal in der Lage, die Mehrbelastung 
ab 1. Januar 2005 zu bewältigen. Die 
Haushaltssituation des Landes und 
des Justizressorts lassen aber Neu-
einstellungen in absehbarer Zeit 
nicht zu. Versetzungen von Richte-
rinnen und Richtern oder die mit 
dem 7. SGGÄndG mögliche Übertra-
gung eines Nebenamts in der Sozial-
gerichtsbarkeit sind jedenfalls kurz-
fristig und ohne Zustimmung der Be-
troffenen nicht erreichbar. Demge-
genüber kann die im Vergleich zur 
Sozialgerichtsbarkeit größere Ver-
waltungsgerichtsbarkeit die durch 
Zuweisung auch der Verfahren zur 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
entstehende Mehrbelastung ohne zu-
sätzliches Personal bewältigen. Zu-
dem ist die Zahl der Verfahrensein-
gänge beim Verwaltungsgericht in 
den letzten Jahren gesunken wäh-
rend das Sozialgericht steigende Ein-
gangszahlen aufweist.  

Mit diesem Gesetz wird deshalb be-
stimmt, dass in Angelegenheiten der 
Sozialhilfe und des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes sowie in Angelegen-
heiten der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende die Sozialgerichtsbar-
keit in Bremen durch besondere 
Spruchkörper des Verwaltungsge-
richts und des Oberverwaltungsge-
richts ausgeübt wird. Die Zuständig-
keit des Bundessozialgerichts bleibt 
von dieser landesrechtlichen Be-
stimmung unberührt. 
B. Einzelbegründung 
zu Artikel 1 
Mit dieser Vorschrift wird in Bremen 
von der durch § 50a SGG eröffneten 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, 

durch Landesgesetz zu bestimmen, 
dass die Sozialgerichtsbarkeit in An-
gelegenheiten der Sozialhilfe und 
des Asylbewerberleistungsgesetzes 
sowie in Angelegenheiten der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende durch 
besondere Spruchkörper des Verwal-
tungsgerichts und des Oberverwal-
tungsgerichts ausgeübt wird. Da die 
Fragen der Besetzung dieser beson-
deren Spruchkörper und des durch 
diese anzuwendenden Verfahrens-
rechtes bereits bundesrechtlich ge-
regelt sind, bedarf es keiner weite-
ren Umsetzungsregelungen.  
 
zu Artikel 2 
Die den Ländern eröffnete Möglich-
keit, Verfahren in Angelegenheiten 
der Sozialhilfe und des Asylbewer-
berleistungsgesetzes sowie in Ange-
legenheiten der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende durch besondere 
Spruchkörper des Verwaltungsge-
richts und des Oberverwaltungsge-
richts entscheiden zu lassen, ist auf-
grund von Artikel 3 Nr. 3 bis 8 in Ver-
bindung mit Artikel 4 Abs. 4 des Sie-
benten Gesetzes zur Änderung des 
Sozialgerichtsgesetzes bis zum 
31. Dezember 2008 befristet. Für ab 
dem 1. Januar 2009 neu eingehende 
Verfahren darf deshalb auch in Bre-
men eine Wahrnehmung der Sozial-
gerichtsbarkeit durch besondere 
Spruchkörper der Verwaltungsgerich-
te nicht mehr gesetzlich vorgesehen 
werden. § 1a des Bremischen Geset-
zes über die Sozialgerichtsbarkeit 
kann jedoch zum 1. Januar 2009 
nicht ersatzlos aufgehoben werden. 
Es bedarf vielmehr der Umsetzung 
der Übergangsvorschrift des § 206 

SGG. Danach sind auf Verfahren, die 
am 1. Januar 2009 bei den besonde-
ren Spruchkörpern der Gerichte der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit anhängig 
sind, die §§ 1, 50a bis c und 60 SGG 
in der bis zum 31. Dezember 2008 
geltenden Fassung anzuwenden. 
Deshalb ist es notwendig, auch über 
den 1. Januar 2009 hinaus besondere 
Spruchkörper bei den Verwaltungs-
gerichten vorzuhalten, soweit und 
solange dies für die Abarbeitung die-
ser Verfahren notwendig ist. Dieser 
Notwendigkeit wird durch § 1a in 
seiner gemäß Artikel 3 Abs. 2 ab dem 
1. Januar 2009 geltenden Fassung 
Rechnung getragen.  
 

zu Artikel 3 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttre-
ten des Gesetzes.  

 

 Aus den Landesverbänden 



  

Rheinland-Pfalz 

Erfreulich hohe “Kundenzufriedenheit“  
Außenbefragung bei den rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichten 
von Richter am OVG Manfred Stamm, Koblenz 

Um die Leistungsfähigkeit einer Ge-
richtsbarkeit annähernd objektiv be-
urteilen zu können, reicht die Bin-
nensicht nicht aus. Vielmehr ergibt 
sich ein möglichst umfassendes, 
wirklichkeitsnahes Bild erst dann, 
wenn die Sicht von außen mit einbe-
zogen wird. Von dieser Erkenntnis 
ausgehend starteten das Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz und 
die vier Verwaltungsgerichte des 
Landes im Einverständnis mit den 
Richter- und Personalvertretungen 
zur Qualitätskontrolle Außenbefra-
gungen bei Rechtsanwälten und Be-
hördenvertretern (vgl. zu einer ähn-
lichen Befragung der bei den Amts- 
und Landgerichten in Nordrhein-
Westfalen tätigen Anwälte und Nota-
re, DRiZ 2004, 17).  
Insgesamt wurden 443 Rechtsanwäl-
te/Rechtsanwaltskanzleien, und 261 
Behörden angeschrieben und um ei-
ne Bewertung der Tätigkeit des O-
berverwaltungsgerichts und der Ver-
waltungsgerichte gebeten. Bei der 
Beantwortung der Fragebögen war 
die Beteiligung der Behörden mit ei-
ner Rücklaufquote von nahezu 100% 
deutlich stärker als die der Recht-
anwälte, von denen etwa ein Drittel 
eine Bewertung abgegeben hat. We-
gen der hohen absoluten Zahl der 
bearbeiteten Fragebögen dürften sie 
ein repräsentatives Meinungsbild 
wiedergeben.  
Gegenstand der Fragen waren alle 
Bereiche der Gerichte, mit denen 
Rechtsanwälte und Behördenvertre-
ter in der täglichen Arbeit in Berüh-
rung kommen. So konnten die Tele-
fonzentralen, die Geschäftsstellen, 
die Arbeit der Richterinnen und Rich-
ter, die Ausstattung und der Service 
in der Bibliothek, das Erscheinungs-
bild der Räumlichkeiten sowie die 
Außendarstellung durch Presseinfor-
mationen und Homepages mit den 
“Schulnoten“ 1 bis 6 beurteilt wer-
den.  
Die Ergebnisse der Außenbefragun-

gen, die hier nur schwerpunktmäßig 
dargestellt werden können, waren 
insgesamt ermutigend. Erreichbar-
keit, Service und Freundlichkeit in 
den Telefonzentralen wurden mit bis 
über 80% als sehr gut bis gut bewer-
tet. Entsprechende Noten erzielten 
die Geschäftsstellen.  
Was die richterliche Tätigkeit an-
geht, ist hervorzuheben, dass die 
gestellten Fragen auch Bereiche be-
rührten, die herkömmlich der rich-
terlichen Unabhängigkeit (Erreich-
barkeit, Terminierungspraxis, Ver-
ständlichkeit und Akzeptanz der Ent-
scheidungen) zugeordnet werden. 
Entgegen sonst nicht selten gegen-
über der Richterschaft geäußerter 
Kritik wird die Erreichbarkeit der 
Richterinnen und Richter in der 
rheinland-pfälzischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit von der überwiegen-
den Mehrheit der Rechtsanwälte und 
Behördenvertreter als gut bis sehr 
gut angesehen. Die “Kundenorientie-
rung“ der Richterinnen und Richter 
zeigt sich überdies an der Bewertung 
ihrer Gesprächsbereitschaft und ih-
res Auftretens, die ebenfalls mehr-
heitlich gute bis sehr gute Noten er-
hielten. Dies gilt im Wesentlichen 
auch für die Beurteilung der übrigen 
in dem Fragebogen angesprochenen 
richterlichen Tätigkeiten. Mit Blick 
auf die Terminierungspraxis wurde 
allerdings angeregt, Verlegungsan-
trägen insbesondere bei Verhinde-
rung des sachbearbeitenden Rechts-
anwalts in einer Kanzlei, aber auch 
des Sachbearbeiters der Behörde 
großzügiger stattzugeben. Dass die 
äußere Form und Verständlichkeit 
der gerichtlichen Schreiben guten 
Anklang findet, beruht sicherlich auf 
der Nutzung des Gerichtsorganisati-
onssystems “EUREKA-Fach“ und der 
damit verbundene Verwendung gut 
durchdachter Textbausteine. Auch 
die Verhandlungsführung sowie die 
Verständlichkeit der Entscheidungen 
werden überwiegend positiv beur-
teilt, so dass die hohe Akzeptanz, 
die insbesondere die Entscheidungen 
der Verwaltungsgerichte bei den 

Rechtsanwälten und Behördenvertre-
tern findet, nicht überrascht. Kriti-
sche Anmerkungen beziehen sich in 
diesem Zusammenhang meist auf 
Entscheidungen, die in dem kompli-
zierten Gebiet des Abgabenrechts 
ergangen sind. 
Ein weiteres für die Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit von Gerichten be-
deutendes Kriterium ist die Verfah-
rensdauer. Sie betrug im Jahre 2003 
in Hauptsacheverfahren durch-
schnittlich bei dem Oberverwal-
tungsgericht 2,3 Monate und bei den 
Verwaltungsgerichten 4 Monate. Die-
se Laufzeiten wurden je nach Ge-
richt von 40% bis 55% der an den Au-
ßenbefragungen teilnehmenden 
Rechtsanwälte und Behörden mit 
den Noten “gut“ bis “sehr gut“ be-
wertet. Dabei war eine teils unter-
schiedliche Beurteilung von Rechts-
anwälten und Behördenvertretern 
auffällig. Beispielsweise bewerteten 
64% der Rechtsanwälte die Verfah-
rensdauer beim Verwaltungsgericht 
Koblenz mit der Note “sehr gut“, 
während nur 35% der Behördenver-
treter diese Note vergaben. Aus den 
Anmerkungen auf den Fragebögen 
wurde deutlich, dass vor allem über-
regional tätige Kanzleien die Verfah-
rensdauer in anderen Bundesländern 
kennen und den erreichten Standard 
in Rheinland-Pfalz sehr schätzen. 
Bezüglich der Datenbank ESOVGRP, 
die ebenso wie die Homepages der 
Gerichte insgesamt auf eine positive 
Resonanz stießen, wurde angeregt, 
mehr Entscheidungen, insbesondere 
auch der Verwaltungsgerichte, auf-
zunehmen. Im Internet sollte noch 
ausführlicher über Verhandlungster-
mine informiert werden. 
Insgesamt ergeben die Außenbefra-
gungen eine erfreulich hohe “Kun-
denzufriedenheit“. Sie wäre ohne 
das Engagement und die Innovations-
freude der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nicht denkbar, steht dar-
über hinaus aber auch im Zusam-
menhang mit den bislang guten 
Rahmenbedingungen der rheinland-
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pfälzischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit. Die Ergebnisse der Befragungen 
sowie der punktuelle Verbesserungs-
bedarf sind bei Dienstbesprechungen 
vor Ort erörtert worden. Die Angehö-
rigen der Gerichte stimmten dabei 
auch darin überein, dass 
Dienstleistungs- und Kundenorientie-
rung ein Dauerauftrag ist, dessen Er-
füllung fortlaufender Anstrengung 
bedarf. 

In ihrer Mitgliederversammlung am 
5. Oktober 2004 in Koblenz hat die 
Vereinigung der Verwaltungsrichter    
Rheinland-Pfalz -  VVR - für die Dau-
er von zwei Jahren ihren Vorstand 
sowie fünf Ersatzmitglieder gewählt.  
Vorsitzende:  
VRinVG Dr. Annette Cambeis-Glenz,  
VG Neustadt a.d. Weinstraße 
Stellv. Vorsitzender:  
RiVG Hartmut Müller-Rentschler,  
VG Koblenz 
Kassenwart:   
RiOVG Alexander Wolff, 
OVG Koblenz 

Beisitzer:  
VRinVG Elisabeth Faber-Kleinknecht,  
VG Mainz 
RiVG Dr. Christoph Klages,  
VG Trier 

Damit bleibt der Vorstand gegenüber 
bisher unverändert.  
 
Als Ersatzmitglieder wurden - nach 
entsprechender Satzungsänderung - 
gewählt: 
 
RinOVG Heidi Stengelhofen,  
OVG Koblenz,  
 
RiVG Winfred Porz,  
VG Koblenz,  
 
RinVG Andrea Nesseler-Hellmann,  
VG Mainz 
 
RiVG Peter Bender,  
VG Neustadt a.d. Weinstraße 
 
RinVG Christiane Verheul, VG Trier 

 Aus den Landesverbänden 
Rheinland-Pfalz 

Vorstandswahlen bei der Vereinigung der  
Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz 

Neue Bundesländer 

Kurzbericht über das Treffen der  
Landesvorsitzenden der neuen Bundesländer 
von Albrecht Köhler 

An der diesjährigen Konferenz, zu 
der Herr Michel nach Meiningen ein-
geladen hatte, nahmen teil: 
Frau Ter Veen, Mecklenburg-
Vorpommern, 
Herr Köhler, Sachsen-Anhalt, 
Herr Knuth, Brandenburg, 
Herr Michel, Thüringen, 
Herr Rehak, Sachsen , 
Herr Rueß, Berlin 
Die Vorsitzenden der Landesverbän-
de der neuen Bundesländer im BDVR 
berieten während ihres diesjährigen 
Treffens am 15. und 16. Okt. 2004 
aktuelle Probleme, ausgehend von 
den jeweiligen Verhältnissen in den 
Bundesländern. 
Ein Schwerpunkt der Beratung waren 
die zum 01.01.2005 anstehenden Zu-
ständikeitsänderungen für Sozialhil-
festreitigkeiten und die sich hieraus 
ergebenden Konsequenzen. Auffällig 
übereinstimmend ist die Belastungs-
situation der Verwaltungsgerichte in 
den neuen Bundesländern einschließ-
lich Berlin. Nahezu überall ist der 
Anteil an „Altverfahren“ besonders 

hoch. Hinzu kommen in Sachsen-
Anhalt deutliche Eingangssteigerun-
gen in den Sachgebieten gem.    
§ 188 VwGO infolge der Abschaffung 
des Vorverfahrens. 
In einigen Bundesländern laufen 
noch besondere „Modelle“ zum Ab-
bau von Altbeständen, die auf der 
Schaffung zusätzlicher Richterplan-
stellen nebst zusätzlicher Einstellung 
von Proberichtern aus Haushaltsmit-
teln des Innenministeriums (M-V) 
bzw. des Sozialressorts (B) beruhen. 
Zu dieser Situation passt indes nicht 
die in einigen Ländern bereits ange-
kündigte Verlagerung von Richter-
stellen von der Verwaltungsgerichts-
barkeit in die Sozialgerichtsbarkeit 
(etwa 10 % der vorhandenen Stel-
len). Die Landesjustizverwaltungen 
halten anscheinend die personelle 
Verstärkung der Sozialgerichtsbar-
keit deshalb für nötig, weil in kei-
nem der neuen Bundesländer von der 
Möglichkeit der zeitlich begrenzten 
„Rückübertragung“ Gebrauch ge-
macht werden soll. Herr Michel be-

richtete über Pläne, in Thüringen 
mittels eines „Jus-
tizorganisationsgesetzes“ die Anzahl 
der Richterstellen zu regeln und da-
durch eine erleichterte Versetzbar-
keit von Richtern ohne deren Zu-
stimmung zu erreichen. 
Weiterhin wurden am Beispiel Sach-
sen-Anhalt die Auswirkungen der 
(teilweisen) Abschaffung des Vorver-
fahrens besprochen und festgestellt, 
dass die negativen Effekte für die 
Verfahrensbeteiligten und die Ge-
richte klar überwiegen. 
Schließlich wurden erste Erfahrungen 
nach Inkrafttreten des KostRModG 
ausgetauscht, u. a. zur Form der 
Festsetzung und die Art der Be-
kanntgabe des vorläufigen Streitwer-
tes. 
Unter dem Stichwort „Gesetzge-
bungsethik“ wurde übereinstimmend 
die Art und das Verfahren bei der 
letzten VwGO-Änderung (1. Just-
ModG) kritisiert. 
Außerdem wurden die Folgen der 
Fusion der Oberverwaltungsgerichte 
Berlin und Brandenburg für die bei-
den Landesverbände dargestellt und 
besprochen. 



  

Forschung über  und für  die öffentliche Verwaltung  und  
Verwaltungsgerichtsbarkeit – Das Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung Speyer 
von Richter am VG Dipl.-Verw. Harald Walther, Wiesbaden  

Die Modernisierung der Verwaltung 
und des Verwaltungsrechts sind im 
Zeichen der Diskussion um die Ein-
sparung von Instanzen, der Verfah-
rensbeschleunigung und der Zusam-
menlegung von Zuständigkeiten der-
zeit im Mittelpunkt des Interesses. 
Der wissenschaftlichen Analyse u. a. 
dieser Vorhaben widmet sich das 
Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer (FÖV). Das FÖV ist 
die einzige außeruniversitäre Ein-
richtung in der Bundesrepublik, die 
sich mit anwendungsorientierter  
Grundlagenforschung im Bereich der 
Verwaltungswissenschaften befasst. 
Als Einrichtung von gesamtstaatli-
chem wissenschaftspolitischem Inte-
resse ist das FÖV in die ge-meinsame 
Forschungsförderung  von Bund und 
Ländern aufgenommen worden und 
ist Mitglied der Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz (WGL). Sein Direktor ist U-
niv.-Prof. Dr. Jan Ziekow, Stellver-
tretender Direktor Univ.-Prof. Dr. 
Karl-Peter Sommermann. 
Die Mitgliedschaft im Forschungsin-
stitut kann auf dem Gebiet der Ver-
waltungsforschung ausgewiesenen 
Wissenschaftlern des In- und Aus-
lands auf Vorschlag des Institutsvor-
stands von der Staatskanzlei des 
Landes Rheinland-Pfalz verliehen 
werden. Das kollegial organisierte 
Institut hat gegenwärtig 27 Ordentli-
che sowie 14 Korrespondierende Mit-
glieder aus dem In- und Ausland, 
darunter auch der Präsident des Bun- 
desverfassungsgericht, Herr Univ.-
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier. Die 
durchschnittlich 30 Forschungs-
referenten führen unter der Leitung 
eines oder mehrerer Mitglieder For-
schungsprojekte durch. Die Insti-
tutsarbeit wird begleitet von den 
Korrespondierenden Mitgliedern, 
welche ein wissenschaftliches Netz-
werk zur Unterstützung der For-
schungskooperation des Instituts bil-
den. 
Die Forschungsprojekte werden im 

Rahmen einzelner Sektionen unter-
sucht, welche den institutionellen 
Rahmen für die Forschungstätigkeit 
des Instituts bilden. Die Sektion I 
(Modernisierung in Staat und Ver-
waltung) widmet sich der Analyse 
von Modernisierungsprozessen in 
Staat und Verwaltung als einer Dau-
eraufgabe der Verwaltungsfor-
schung. Ge- meinsamer Forschungs-
gegenstand der Sektion II (Verwal-
tung in der Mehrebenenpolitik) ist 
die Analyse von Handlungs-
erfordernissen und -mustern inner-
halb des öffentlichen Sektors, an der 
mindestens zwei föderative Ebenen 
im funktionalen Sinne beteiligt sind. 
Das Forschungsprogramm der Sektion 
III (Verwaltung zwischen Staat und 
Gesellschaft) nimmt als zentralen 
Bezugspunkt das Interaktionsgefüge 
der öffentlichen Verwaltung mit ge-
sellschaftlichen Akteuren und ande-
ren staatlichen Institutionen unter 
sich ändernden wirtschaftlichen, 
technischen, ökologischen, sozialen, 
politischen und weiteren Rahmenbe-
dingungen in den Blick. 
Das Forschungsprogramm des Insti-
tuts umfasst die Verwaltungswissen-
schaften unter besonderer Berück-
sichtigung der praktischen Aufgaben 
und Bedürfnisse der öffentlichen 
Verwaltung. Sein Auftrag spiegelt 
sich in seinem Motto „Forschung ü-
ber und für die öffentliche Verwal-
tung“. Wissenschaftler verschiedener 
Disziplinen arbeiten gemeinsam an 
übergreifenden verwaltungswissen-
schaftlichen Projekten, gewinnen 
aus einer Verbindung der Einzeldis-
ziplinen (Verwaltungsrecht, Verwal-
tungsinformatik, Psychologie, Poli-
tik-, Wirtschafts-, Sozial- und Ge-
schichtswissenschaften) neue Er-
kenntnisse über die Zusammenhänge 
des Verwaltungshandelns und entwi-
ckeln daraus für die Verwaltung 
Richtlinien, Lösungsvorschläge oder 
Handlungsanweisungen (dazu Nähe-
res bei: Heike Amos, Zur Geschichte 
des Forschungsinstituts für öffentli-
che Verwaltung bei der (Deutschen) 
Hochschule für Verwaltungswissen-

schaften Speyer 1956/1962 – 2001, 
Speyer 2002 =Speyerer Forschungs-
berichte, Bd. 228). Das FÖV forscht 
selbst über Grundlagenfragen im Be-
reich der verwaltungswissenschaftli-
chen und verwaltungsrechtlichen 
Forschung, übernimmt aber auch 
Forschungsaufträge von Bund, Län-
dern, Kommunen wie teilweise auch 
von Privaten. Die Forschungsvorha-
ben betreffen derzeit etwa eine Ge-
setzesfolgenabschätzung im Bereich 
der Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie, die Beschleuni-
gung von Verwaltungsverfahren, das 
Vergaberecht, die föderale Gestal-
tung oder den Emissionshandel. 
Durch die zunehmende Einbindung 
von Fragen der europäischen policies 
bildet das FÖV ein Kompetenzzent-
rum nicht nur der deutschen, son-
dern auch der europäischen verwal-
tungswissenschaftlichen Forschung.  
Neben zahlreichen Fragestellungen 
aus dem allgemeinen und besonde-
ren Verwaltungsrecht hat sich die 
Forschung des FÖV immer wieder 
auch Themen zugewandt, in deren 
Mittelpunkte Probleme der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit stehen. Diese 
Ausrichtung begann bereits kurz 
nach Gründung des Instituts mit den 
Forschungen Carl Hermann Ules zu 
den „Rechtstatsachen zur Dauer des 
Verwaltungs-(Finanz-)Prozesses“ 
(Berlin 1977) und setzte sich bspw. 
fort mit Karl-Peter Sommermanns 
Schrift „Die deutsche Verwaltungs-
gerichtsbarkeit“ (3. Aufl. 1994 = 
Speyerer Forschungsbericht 106), 
dem von Willi Blümel und Rainer 
Pitschas herausgegebenen Band 
„Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsprozeß im Wandel der Staats-
funktionen“ (Berlin 1997), der Un-
tersuchung von Jurij Starilow „Ge-
richtliche Verwaltungskontrolle im 
System des russischen Staats- und 
Verwaltungsrechts“ (Speyer 1999 = 
Speyerer Forschungsbericht 202) o-
der dem ebenfalls von  Rainer Pit-
schas herausgegebenen Band „Die 
Reform der Verwaltungsgerichtsbar-
keit“ (Berlin 1999). Für die Verbin-
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dung des FÖV mit der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit bürgt auch der von 
Ziekow gemeinsam mit Sodan he-
rausgegebene Große Kommentar zur 
VwGO (im Nomos-Verlag), der 2005 
in 2. Auflage in gebundener Form 
erscheinen soll.  
Als weiteres Element hat die Einrich-
tung von auf mehrere Jahre angeleg-
ten Arbeitskreisen Eingang in die In-
stitutsarbeit gefunden. Bespiele mit 
Bezug zur Verwaltungsgerichtsbar-
keit sind der von Ziekow in Zusam-
menarbeit mit dem Innenministerium 
Rheinland-Pfalz veranstaltete Ar-
beitskreis „Vereinfachung und Be-
schleunigung des Widerspruchsver-
fahrens in Rheinland-Pfalz“ (dazu 
Jan Ziekow (Hrsg.), Das Wider-
spruchsverfahren in Rheinland-Pfalz 
- Bestandsaufnahme, Probleme, Per-
spektiven, 2. Aufl. 2001 = Speyerer 
Forschungsbericht 215), dessen Er-
gebnisse Grundlage einer Änderung 
des AGVwGO geworden sind, und der 
von Rainer Pitschas und Jan Ziekow 
geleitete Arbeitskreis „Rechtspre-
chungsmanagement in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und gerichts-
verbundene Mediation“, der sich im 
Januar 2005 zu seiner zweiten Sit-
zung trifft.  
Die Forschungstätigkeit des Instituts 
wird ergänzt durch mit der For-
schung des Instituts eng verbundene 
Service-Elemente. Sie tragen Wün-
schen der Praxis nach Beratung 
Rechnung, machen Erkenntnisse aus 
der Forschung für die Praxis nutzbar 
und vermitteln Anregungen für die 
Forschung. Als Vorbild für derartige 

Service-Elemente, zu denen auch die 
„Arbeitsstelle für Verwaltungsbefra-
gungen“ gehört, dient die 1996 ein-
gerichtete „Wissenschaftliche Doku-
mentations- und Transferstelle für 
Verwaltungsmodernisierung in den 
Ländern (WiDuT)“. Univ.-Prof. Dr. 
Carl Böhret hat für seine im Rahmen 
des FÖV entwickelten Methoden zur 
Gesetzesfolgenabschätzung, welche 
durch WiDuT an die Praxis weiterge-
geben werden, im November 2004 
den Wissenschaftspreis des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissen-
schaft gewonnen. 
 

 
Veranstaltungshinweis 

 
 

Projektwerkstatt "Mediation in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit" 

 

Deutsche Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Speyer 

Donnerstag, den 27. Januar 2005, 
10.00 Uhr - 16.30 Uhr 

Wissenschaftliche Leitung: Richter 
am VG Dipl.-Verw. Harald Walther, 

VG Wiesbaden 
 „Schlichten statt Richten“ - Im Zuge 
der kontinuierlichen Reform des Sys-
tems des verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes wird das Angebot an 
Streitbeilegungsmodellen nunmehr 
auch im öffentlichen Sektor durch 
das Institut der Mediation erweitert. 
Deren Erprobung ist seit Mai 2004 in 

erster und zweiter Instanz Gegens-
tand des Modellprojektes „Gerichts-
nahe Mediation in der hessischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit“. Eine 
erste wissenschaftliche Begleitung 
erfährt das hessische Projekt durch 
die an der DHV Speyer im Winterse-
mester 2004/05 eingerichtete Pro-
jekt-AG „Mediation in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit“. In der Pro-
jektwerkstatt am 27. Januar 2005 
sollen die Arbeitsergebnisse und neu 
gewonnenen Erkenntnisse gemein-
sam mit den Erfahrungen von am 
Projekt beteiligten Richtern, Behör-
denvertretern und Rechtsanwälten 
sowie mit der Justizverwaltung und 
der Wissenschaft diskutiert werden.  

Tagungssekretariat: Lioba Diehl, 
06232/654-226, Edith Göring  
06232/654-269, Fax: 06232/654-488,  
 

E-Mail:  
tagungssekretariat@dhv-speyer.de,  
 
 
Weitere Informationen  
und Programm:  
http://www.dhv-
speyer/studium/ 
Lehrbeauftragte/Walther.htm 
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Michael Benndorf 
neuer Präsident des 
Oberverwaltungs-  
gerichts Sachsen-
Anhalt  
Michael Benndorf ist neuer Präsident 
des Oberverwaltungsgerichts des 
Landes Sachsen-Anhalt. Justizminis-
ter Curt Becker übergab dem bishe-
rigen Abteilungsleiter für Öffentli-
ches Recht und Zivilrecht im Justiz-
ministerium und früheren Präsiden-
ten des Verwaltungsgerichts Magde-
burg am 29.11.2004 in Magdeburg 
die Ernennungsurkunde. Benndorf 
tritt die Nachfolge von Gerd-Heinrich 
Kemper an, der Ende April in den 
Ruhestand getreten war.   
Benndorf wurde am 11. Mai 1952 in 
Berlin geboren. Nach dem ersten und 
dem zweiten juristischen Staatsex-
amen arbeitete er von 1981 bis 1984 
zunächst als Richter auf Probe in 
Niedersachsen. 1984 wurde er zum 
Richter ernannt und war unter ande-
rem am Landgericht Göttingen und 
im niedersächsischen Justizministe-
rium tätig. 1991 wurde er an das 
damalige Kreisgericht Wernigerode 
abgeordnet. Von 1992 bis 1994 ar-
beitete er im Justizministerium 
Sachsen-Anhalt. Von Juni 1994 bis 
Ende April 2003 war er Präsident des 
Verwaltungsgerichts Magdeburg.  

 

Martin Bluhm ist neuer Präsident des 
Verwaltungsgerichts Magdeburg. Im 
Rahmen einer Feierstunde wurde er 
am 10.12.2004 von Justizminister 
Curt Becker in sein Amt eingeführt 

Der im Jahr 1954 geborene Martin 
Bluhm absolvierte nach seinem Jura-
Studium in Niedersachsen das Refe-
rendariat und legte 1981 erfolgreich 
das zweite juristische Staatsexamen 
ab. In der Zeit von 1981 bis 1986 war 
er als Richter an verschiedenen 
Amts- und Landgerichten sowie als 
Staatsanwalt bei der Staatsanwalt-
schaft Braunschweig tätig. Im Juli 
1986 wurde Präsident Bluhm an das 
Verwaltungsgericht Braunschweig 
versetzt und zum Richter am Verwal-
tungsgericht ernannt. Im Zuge des 
Aufbaus der Justiz in den neuen 
Bundesländern wurde er im Jahre 
1991 an das damalige Bezirksgericht 
Magdeburg, danach an das Ministeri-
um der Justiz des Landes Sachsen-
Anhalt abgeordnet. Im August 1992 
erfolgte seine Ernennung zum Rich-
ter am Oberverwaltungsgericht bei 
dem Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt. In den fol-
genden Jahren war Martin Bluhm zu-
nächst weiter im Ministerium der Ju-
stiz und später im Wege der Abord-
nung beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg tätig. Im Januar 1994 wurde 
er zum Vizepräsidenten des Verwal-
tungsgerichts Magdeburg ernannt. 

 

Personalnachrichten 
Martin Bluhm neuer 
Präsident des  
Verwaltungsgerichts 
Magdeburg 

Der Präsident des Verwaltungsge-
richts Sigmaringen, Dr. Franz-
Christian Mattes, überreichte Hans-
Joachim Barsch am 09.11.2004 die 
Er- nennungsurkunde zum Vizepräsi-
denten des Verwaltungsgerichts Sig-
maringen. Er ist damit Nachfolger 
des im Sommer zum Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts Freiburg beru-
fenen Jens Michaelis. Der 1949 in 
Thüringen geborene Vater dreier 
Kinder hat nach Studium und Tätig-
keit als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Universität Heidelberg das 
Zweite juristische Staatsexamen in 
Stuttgart abgeschlossen. Seine be-
rufliche Laufbahn hat er 1979 bei der 
damaligen Landesanwaltschaft beim 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg begonnen. 1982 kam Hans-
Joachim Barsch als Richter an das 
Verwaltungsgericht Sigmaringen. 
Nach einer Abordnung an den Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg im Jahre 1989 und als Auf-
bauhelfer zum Verwaltungsgericht 
Dresden 1992 war er über 12 Jahre 
als Vorsitzender Richter am Verwal-
tungsgericht Sigmaringen tätig. In-
folge der Beförderung hat ihm das 
Präsidium des Gerichts nunmehr ne-
ben der Leitung der für den Land-
kreis Sigmaringen zuständigen Kam-
mer auch die für Disziplinarverfahren 
der Beamten eingerichtete Diszipli-
narkammer übertragen.  

Hans-Joachim Barsch ist seit 2002 
Vorsitzender des Vereins der Verwal-
tungsrichterinnen und Verwaltungs-
richter in Baden-Württemberg und 
Mitglied des Vorstandes des BDVR 
und des Verwaltungsgerichtstag e.V.. 
 

Hans-Joachim Barsch 
neuer Vizepräsident 
des Verwaltungsge-
richts Sigmaringen 



Heinz Bölle neuer  
Vizepräsident des  
Verwaltungsgerichts  
Karlsruhe 

Heinz Bölle ist neuer Vizepräsident 
des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. 
Am 10.11.2004 hat er die Nachfolge 
von Herrn Dr. Peter Jacob  angetre-
ten, der  seit März 2004 als Vorsit-
zender Richter am Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg tätig 
ist.   
Der 1949 in Waldshut geborene Jurist 
hat in Freiburg und Regensburg 
Rechtswissenschaft studiert und war 
nach Ablegung der beiden juristi-
schen Staatsexamina in den Jahren 
1975 und 1977 zunächst zwei Jahre 
Regierungsassessor und Regierungs-
rat beim Landratsamt Rastatt. Nach 
einer anschließenden einjährigen 
Abordnung zur damaligen Landesan-
waltschaft beim Verwaltungsgericht 
Karlsruhe begann er dort auch im 
Februar 1981 seine Richterlaufbahn. 
1992 wechselte er nach über zehn-
jähriger Tätigkeit am Verwaltungsge-
richt Karlsruhe an den Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg in 
Mannheim. Im April 1993 kehrte er 
als Vorsitzender an das Verwaltungs-
gericht Karlsruhe zurück und über-
nahm zunächst die Leitung der neu 
gegründeten 14. Kammer als Außen-
kammer in Rastatt. Seit April 1995 
ist Heinz Bölle als Vorsitzender der 
7. Kammer tätig, deren Arbeits-
schwerpunkt u. a. im Prüfungs- und 
Hochschulrecht liegt; außerdem lei-
tet er seit über zwei Jahren die Dis-
ziplinarkammer für Landesbeamte. 
Der dreifache Familienvater war je-
weils mehrere Jahre lang Lehrbeauf-
tragter an der Fachhochschule für 
Rechtspflege in Schwetzingen und an 
der Fachhochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung - Fachbereich 
Arbeitsverwaltung - in Mannheim und 
ist seit 1992 Leiter einer Arbeitsge-
meinschaft für Rechtsreferendare 
beim Landgericht Baden-Baden. 

 

Neue Vizepräsidentin des Verwal-
tungsgerichts Stuttgart ist seit 
11.11.2004 die 49-jährige Dr. Else 
Kirchhof. Sie ist in dieser Funktion 
Nachfolgerin von Stefan Kuntze, der 
Vorsitzender Richter am Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württem-
berg wurde. 

Die neue Vizepräsidentin begann ihre 
richterliche Laufbahn im September 
1986 als Richterin am Verwaltungs-
gericht Stuttgart. Im Mai 1996 wurde 
sie zur Richterin am Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg in 
Mannheim ernannt, wo sie in ver-
schiedenen Senaten tätig und zudem 
Präsidialrichterin war. Mit ihrer Er-
nennung ist Dr. Else Kirchhof an das 
Verwaltungsgericht Stuttgart zurück-
gekehrt. Seit November 2004 führt 
sie - auch insoweit als Nachfolgerin 
von Stefan Kuntze - den Vorsitz der 
3. Kammer, die insbesondere für 
Fahrerlaubnissachen, Luftrecht, ver-
kehrsrechtliche Planfeststellungen 
und Genehmigungen nach dem Luft-
verkehrsgesetz, Rundfunkgebühren-
recht und Baurecht zuständig ist. 

 

 Personalnachrichten 
Dr. Else Kirchhof 
neue Vizepräsidentin 
des Verwaltungs-  
gerichts Stuttgart 



  

Meldung zur Personalvermittlungsstelle  
Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 27. September 2004 (Az.: 1 TG 2282/04)  

Auf die Beschwerde des Antragsgeg-
ners wird der Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Gießen vom 
7. Juli 2004 - 5 G 1241/04 - mit Aus-
nahme der Streitwertfestsetzung 
abgeändert. 
Der Antrag des Antragstellers auf 
Feststellung der aufschiebenden 
Wirkung seines Widerspruchs gegen 
die Meldung zur Personalvermitt-
lungsstelle wird abgelehnt. 
Der Antragsteller hat die Kosten des 
Verfahrens in beiden Rechtszügen 
zu tragen. 
Der Wert des Streitgegenstandes 
wird für das Beschwerdeverfahren 
auf 2.500,00  festgesetzt. 

 
G r ü n d e: 

Die Beschwerde des Antragsgegners 
hat Erfolg. 

Vorläufiger Rechtsschutz gegen die 
am 23. März 2004 erfolgte, auf § 3 
Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den 
Abbau von Stellen in der Landesver-
waltung - StellenabbauG vom 18. 
Dezember 2003 (GVBl. I S. 513) ge-
stützte Meldung des Antragstellers 
zur Personalvermittlungsstelle beim 
Ministerium der Finanzen (PVS) ist 
nicht statthaft; denn dabei handelt 
es sich entgegen der Auffassung des 
Verwaltungsgerichts nicht um einen 
Verwaltungsakt im Sinne von §§ 35 
HessVwVfG, 80 Abs. 1 VwGO, son-
dern lediglich um eine behördliche 
Verfahrenshandlung, die nur gleich-
zeitig mit der Sachentscheidung an-
gefochten werden kann (§ 44a Satz 1 
VwGO). Dies ergibt sich zur Über-
zeugung des Senats aus dem Ge-
samtzusammenhang des im Stellen-
abbaugesetz und den hierzu ergan-
genen Verwaltungsvorschriften gere-
gelten Konzepts der Personalvermitt-
lung im öffentlichen Dienst des An-
tragsgegners. 
Das Verwaltungsgericht hat die Mel-
dung zur PVS im Wesentlichen aus 
folgenden Gründen als Verwaltungs-
akt qualifiziert: Der Meldung als Vor-
entscheidung über eine zukünftige 
Stellenbesetzung gehe ein im einzel-
nen geregeltes Auswahlverfahren 
voraus. Könne der betroffene Beam-
te Fehler dieses Auswahlverfahrens, 

insbesondere der vorgesehenen Sozi-
alauswahl, später nicht mehr rügen, 
so führe dies zu einer Verkürzung 
des Rechtsschutzes. Gehe man von 
einer Überprüfbarkeit der Meldung 
im späteren Stellenbesetzungsver-
fahren aus, so bestehe die Gefahr 
erheblicher Fehlinvestitionen, zumal 
eine nachträgliche Rückabwicklung 
praktisch nicht möglich sei. Die Mel-
dung sei keine bloße Organisations-
maßnahme, sondern entfalte eine 
unmittelbare rechtliche Wirkung für 
den Betroffenen, dessen Persönlich-
keitsrecht durch die im Rahmen der 
Erarbeitung eines Erwartungs- und 
Zumutbarkeitsprofils für die spätere 
Verwendung erforderlichen Auskünf-
te berührt werde.  
Dieser Begründung vermag der Senat 
sich nicht anzuschließen. Sie wird 
der rechtlichen Bedeutung der Mel-
dung zur PVS innerhalb des Rege-
lungsmodells des Stellenabbaugeset-
zes nicht gerecht. Nach diesem Mo-
dell erfolgt der Personalabbau durch 
Streichung besetzter Stellen und 
Neuverteilung des freigesetzten Per-
sonals in mehreren Stufen: Feststel-
lung der zu streichenden Stellen (§ 2 
Abs. 1 und 2 StellenabbauG); Perso-
nalisierung durch Auswahl der Be-
schäftigten (§ 2 Abs. 1 i. V. m. den 
Auswahlrichtlinien in der Fassung des 
Kabinettsbeschlusses vom 
22. Dezember 2003, StAnz. 2004, 
873); Meldung des Überhangperso-
nals an die PVS (§ 3 Abs. 2 Satz 1 
StellenabbauG i. V. m. den Verfah-
rensregelungen zur Personalvermitt-
lungsstelle, StAnz. 2004, 871); Be-
treuung und ggf. Weiterqualifizie-
rung durch die PVS (Nr. 4 und 6 der 
Verfahrensregelungen) mit dem Ziel 
der Vermittlung auf wiederbesetzba-
re Stellen in der Landesverwaltung (§ 
1 Abs. 1 StellenabbauG). 
Bei der rechtlichen Bewertung dieses 
Modells ist das Verwaltungsgericht 
zunächst zutreffend davon ausge-
gangen, dass die angefochtene Mel-
dung des Antragstellers zur PVS kei-
ne versetzungsähnliche Maßnahme 
darstelle, weil er weder seines 
Dienstpostens enthoben noch etwa 
der PVS als neuer Dienststelle zuge-
wiesen werde, sondern sein konkret-
funktionelles Amt unverändert bei-

behalte (so ausdrücklich Nr. 2.1 des 
Konzepts zur Umwandlung der Per-
sonalentwicklungsbörse in eine Per-
sonalvermittlungsstelle i. d. F. des 
Kabinettsbeschlusses vom 22. De-
zember 2003, StAnz. 2004, 872). 
Diese Feststellung ist dahin zu erwei-
tern, dass der beamtenrechtliche 
Status eines gemeldeten Beamten 
auch in der Zeit danach während der 
Betreuung durch die PVS unberührt 
bleibt; denn es ist zunächst offen, 
ob und wann ein neues Arbeitsfeld 
für den Beamten gefunden wird und 
welche Art der Personalmaßnahme 
daraufhin erforderlich wird (vgl. VG 
Darmstadt, Beschlüsse vom 29. März 
2004 - 1 G 643/04 und 1 G 718/04 - 
Juris). Darin liegt zugleich das cha-
rakteristische Merkmal des hier zu 
beurteilenden Personalvermittlungs-
konzepts, bei dem der Beamte einer-
seits nicht zwangsweise zu einem 
Stellenpool oder einer lediglich der 
Vermittlung dienenden Behörde ver-
setzt wird, andererseits aber auch 
nicht nur auf freiwilliger Basis über 
eine Stellenbörse einen besetzbaren 
Dienstposten suchen kann. Vielmehr 
verbleibt er so lange auf seinem bis-
herigen Dienstposten, bis ihm im 
Wege einer entsprechenden Perso-
nalmaßnahme ein neues, seinem sta-
tusrechtlichen Amt angemessenes 
Betätigungsfeld eröffnet werden 
kann. 
Vor diesem Hintergrund erweist sich 
die Meldung zur PVS nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 StellenabbauG als geradezu 
typische Verfahrenshandlung im Sin-
ne des § 44a Satz 1 VwGO, die der 
Vorbereitung der eigentlichen Ver-
mittlung nach § 1 Abs. 1 Stellenab-
bauG dient, wobei der Begriff der 
Vermittlung die im Einzelfall denk-
baren beamtenrechtlichen Maßnah-
men der Abordnung, Umsetzung oder 
Versetzung (§§ 28 ff. HBG) in sich 
schließt (wie hier VG Darmstadt, Be-
schlüsse vom 29. März 2004 a. a. O.; 
Battis/Kersten, Personalvermittlung 
in der öffentlichen Verwaltung am 
Beispiel des hessischen Zukunftssi-
cherungsgesetzes, DÖV 2004, 596). 
Die der Meldung vorangehende Aus-
wahlentscheidung, die in § 3 Abs. 1 
StellenabbauG und den hierzu er-

Aus der Rechtsprechung 



gangenen Auswahlrichtlinien einge-
hend geregelt ist, wird zwar, worauf 
das Verwaltungsgericht zu Recht 
hingewiesen hat, von der Beschäfti-
gungsdienststelle und nicht von der 
PVS getroffen. Gleichwohl besteht 
auch unter dem Gesichtspunkt der 
Gewährleistung effektiven Rechts-
schutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) kein 
hinreichender Grund für eine Quali-
fizierung der auf der Auswahl beru-
henden Meldung als Verwaltungsakt. 
Die Vorauswahl nach § 3 Abs. 1 Stel-
lenabbauG ist eine notwendige Vor-
aussetzung der eigentlichen Perso-
nalentscheidung. Als solche ist sie, 
wie § 44a Satz 1 VwGO zeigt, im Ver-
fahren über die Anfechtung der Per-
sonalmaßnahme mit dieser über- 
prüfbar und unterliegt wie diese der 
Begründungspflicht nach § 39 Abs. 1 
HessVwVfG. Der Antragsgegner hat 
dementsprechend mit Schriftsatz 
vom 11. August 2004 (S. 8, Bl. 128 
d. A.) ausdrücklich bestätigt, dass 
dem betroffenen Beamten uneinge-
schränkter Rechtsschutz zur Verfü-
gung stehe, falls Fehler bei der Mel-
dung zur PVS auf die spätere Perso-
nalentscheidung durchschlagen soll-
ten.  

Das Risiko derartiger Fehler trägt 
nach der Ausgestaltung des Perso-
nalvermittlungskonzepts der Dienst-
herr, wie das Verwaltungsgericht zu 
Recht hervorgehoben hat. Für die 
rechtliche Einordnung der Meldung 
zur PVS ist dies allerdings unerheb-
lich; es ist auch nicht ersichtlich, 
welches subjektive öffentliche Recht 
des Antragstellers in Fällen fehlge-
schlagener Vermittlung durch "Fehl-
investitionen" des Dienstherrn wäh-
rend der Betreuung durch die PVS 
betroffen sein könnte. 
Der Senat vermag des weiteren nicht 
nachzuvollziehen, in welcher Weise 

durch die Meldung zur PVS Persön-
lichkeitsrechte des Antragstellers im 
Sinne der unmittelbaren rechtlichen 
Wirkung eines Verwaltungsakts (§ 35 
Satz 1 HessVwVfG) eingeschränkt 
werden könnten. Die für die Meldung 
als solche erforderlichen Daten er-
geben sich in aller Regel ohne weite-
res aus der Personalakte. Ihre Verar-
beitung ist durch § 34 Abs. 1 Satz 1 
Hessisches Datenschutzgesetz 
(HDSG) dem Grunde nach gedeckt. 
Die PVS ist ihrerseits gemäß § 3 Abs. 
3 StellenabbauG datenverarbeitende 
Stelle im Sinne des § 34 HDSG und ist 
somit an datenschutzrechtliche Be-
stimmungen auch hinsichtlich weite-
rer persönlicher Daten und Auskünf-
te gebunden, die etwa zum Zweck 
der zwischenzeitlichen Beschäfti-
gung, der Weiterqualifizierung oder 
der endgültigen Vermittlung des Be-
amten erhoben werden. 

Schließlich ist auch nicht ersichtlich, 
unter welchem rechtlichen Gesichts-
punkt die ausdrückliche Normierung 
der Meldung zur PVS in § 3 Stelle-
nabbauG im Sinne einer Indizwirkung 
für eine rechtliche Einstufung als 
Verwaltungsakt sprechen soll. Der 
Begriff der "Meldung" hat im Beam-
tenrecht weder eine bestimmte Tra-
dition noch eine besondere Bedeu-
tung im Hinblick auf Personalmaß-
nahmen. Der vom Antragsteller an-
geführten Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts (Urteil vom 
22. Mai. 1980 - 2 C 30.78 - BVerwGE 
60, 144 = DVBl. 1980, 882) ist für die 
Differenzierung zwischen verschie-
denen Personalmaßnahmen mit und 
ohne Verwaltungsaktqualität (Abord-
nung und Versetzung, Umsetzung) 
lediglich zu entnehmen, dass das 
Fehlen einer näheren gesetzlichen 
Ausgestaltung der Umsetzung auf die 
Absicht des Gesetzgebers hindeuten 

könne, die Umsetzung als innerorga-
nisatorische Maßnahme zu werten. 
Für einen Umkehrschluss auf den 
Verwaltungsaktcharakter einer ge-
setzlich geregelten Maßnahme wie 
der Meldung zur PVS spricht jedoch 
nichts. Entscheidend ist allein, dass 
der beamtenrechtliche Status des 
Antragstellers ebenso wie sein kon-
kret-funktionelles Amt bis zur end-
gültigen Entscheidung über seine 
weitere Verwendung unverändert 
bleiben und insbesondere von der 
Meldung nicht berührt werden. 
Die Festsetzung des Streitwerts für 
das Beschwerdeverfahren beruht auf 
§§ 47 Abs. 1, 52 Abs. 1 und 2, 53 Abs. 
3 GKG. Das Gesetz ist in der ab 1. 
Juli 2004 gültigen Fassung vom 
5. Mai. 2004 (BGBl. I S. 718) anzu-
wenden, da das Rechtsmittel nach 
diesem Zeitpunkt eingelegt worden 
ist (§ 72 GKG). Im übrigen bemisst 
der Senat den Streitwert ebenso wie 
das Verwaltungsgericht in dem ange-
fochtenen Beschluss. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 
152 Abs. 1 VwGO). 

 Aus der Rechtsprechung 



  

Karlsruhe contra Brüssel 
Das Bundesverfassungsgericht zweifelt daran,  
dass die Grundrechte in Europa gut aufgehoben sind 

von Heribert Prantl 

Was ist wichtiger – Europa oder die 
Grundrechte? Menschen, die gelernt 
haben, auf vermeintlich törichte Fra-
gen vermeintlich kluge Antworten zu 
geben, Politiker also, sagen: Beides 
harmoniert prächtig! Und verweisen 
auf die neuen europäischen Verträ-
ge, in denen steht, dass Europa „ein 
Raum des Rechts, der Sicherheit und 
der Freiheit“ sei. Indes: Europa lügt. 
Europa ist ein Binnenmarkt; ein 
Raum des Rechts ist es noch nicht. In 
Italien wird der Rechtsstaat von Ber-
lusconi zerbröselt. Und das EU-
Strafrecht entsteht auf so niedrigem 
Niveau, dass es Juraprofessoren 
graust. 

Politiker wiegeln solche Kritik gern 
ab und sagen: Wo gehobelt wird, da 
fallen Späne. Wenn es sich dabei a-
ber um Menschen handelt, kann ein 
Bundesverfassungsgericht, das die 
Grundrechte schützen soll, nicht zu-
schauen. Zuschauen darf es nur, so-
lange Grundrechte auf EU-Ebene ge-
achtet werden. Das ist der Gehalt 
der Karlsruher „Solange-Beschlüsse“ 
von 1974/1986. Die Zeit des Zu-
schauens ist nun vorbei. Das höchst-
richterliche Grollen schwillt an. In 
Karlsruhe folgt der Blitz dem Don-
ner. Er könnte den Europäischen 
Haftbefehl treffen. 

Soeben hat das Gericht die Ausliefe-
rung des deutschen Staatsbürgers 
Mamoun Darkazanli an Spanien ge-
stoppt, die auf der Basis des EU-
Haftbefehls erfolgen sollte. Die 
schriftliche Begründung wird weit 
über den Fall hinaus von Bedeutung 
sein: Seit 23. August 2004, seitdem 
der EU-Haftbefehl in Kraft ist, gilt 
das alte Grundgesetz nicht mehr, 
wonach „kein Deutscher an das Aus-
land ausgeliefert werden“ darf. Das 
Ende dieses Grundsatzes wäre ange-

sichts europäischer Einigung nicht 
schlimm, wenn gesichert wäre, dass 
vor Erlass des EU-Haftbefehls ele-
mentare Rechtsgrundsätze eingehal-
ten würden. Das aber ist nicht der 
Fall. Es kann jetzt durchaus sein, 
dass es am frühen Morgen bei einem 
leidlich braven Bürger an der Haus-
tür klingelt, ein deutscher Polizist 
ihn zum Mitkommen auffordert 
zwecks Auslieferung an einen ande-
ren EU-Staat. Selbst wenn dieser 
Bürger Deutschland noch nie in sei-
nem Leben verlassen, selbst wenn er 
sich nach deutschem Recht gar nicht 
strafbar gemacht hat – ausgeliefert 
wird er trotzdem, wenn anderswo 
ein Haftbefehl erlassen wurde. Das 
heißt: Der Deutsche kann sich auf 
deutsches Recht nicht mehr verlas-
sen. Es kann ausgeliefert werden 
aufgrund von Vernehmungsmetho-
den, die in Deutschland unzulässig 
sind, und aufgrund einer Beweislage, 
die hier nicht zur Anklage reicht. Be-
schwerde zum EU-Gerichtshof? Es 
gibt sie nicht. 
So ein Fall schreit nach Grundrechts-
schutz. Es ist exakt der Fall, den 
Winfried Hassemer, Vizepräsident 
des Verfassungsgerichts, in einem 
Aufsatz beschrieben hat: Es sei ge-
richtliche Vergewisserung darüber 
notwendig, „wo die unverzichtbaren 
Bestandteile der nationalen Rechts-
ordnungen liegen“. Karlsruhe wird 
den EU-Haftbefehl zerreißen müssen 
– auch wenn Brüssel dies als Kriegs-
grund betrachtet. Der Schutz der 
Grundrechte lohnt juristische 
Schlachten. 
 
Süddeutsche Zeitung, 26.11.2004 

 

Richternennungen in Brandenburg 
bleiben trotz formeller Fehler bei 
der Wahl des Richterwahlausschusses 
wirksam. Das hat der Bundesge-
richtshof entschieden. Er wies damit 
die Rüge eines Beschwerdeführers 
zurück, wonach Richterstellen in 
Brandenburg seit 1993 ohne rechtli-
che Grundlage besetzt wurden. 

Hintergrund ist ein Widerspruch zwi-
schen dem Brandenburger Richterge-
setz und einer dazugehörigen 
Rechtsverordnung. Diese sieht zur 
Besetzung des Richterwahlausschus-
ses eine Personenwahl vor, das Ge-
setz dagegen schreibt eine Verhält-
niswahl mit Namenslisten vor. In 
dem Wahlausschuss sind acht Land-
tagsabgeordnete, drei Richter und 
ein Rechtsanwalt vertreten. Sie wer-
den vom Landtag gewählt. Zuvor gibt 
es eine Vorauswahl in der Richter-
schaft, und diese Wahl ist seit 1993 
im Widerspruch zum Gesetz erfolgt. 
Die Beschwerdeführer folgerten dar-
aus die Unwirksamkeit der von dem 
Ausschuss vorgenommenen Richter-
wahlen. 
Der Bundesgerichtshof erachtet dies 
für unbegründet. Nach Bundesrecht 
werde der Richter durch die Aushän-
digung einer Urkunde ernannt. Die 
Unstimmigkeiten zwischen dem Rich-
tergesetz und der dazugehörigen 
Verordnung führten nicht zur Un-
wirksamkeit dieser Ernennungen. 
Auch die bisherige Justizministerin 
Barbara Richstein (CDU) hatte bei 
Bekanntwerden der Unstimmigkeiten 
diese Auffassung vertreten. 
 
Der Tagesspiegel, 12.10.2004 

 

Aus der Presse 
Richterwahlen bleiben 
trotz Fehlers gültig 



 Aus der Presse 
Deutschland schult 
türkische Juristen 
Deutschland will der Türkei bei der 
Ausbildung von Richtern und Jus-
tizpersonalsonal helfen. Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries 
(SPD) vereinbarte dies am Montag in 
Ankara mit ihrem türkischen Kolle-
gen Cemil Cicek. Wie Zypries der 
Süddeutschen Zeitung sagte, soll da-
zu eine deutsch-türkische Justiz-
partnerschaft geschaffen werden. 
Die Vereinbarung werde im kom-
menden Frühjahr im Beisein von 
Bundeskanzler Gerhard Schröder in 
Ankara unterzeichnet. „Gesetze zu 
machen ist eine Sache, sie müssen 
aber auch umgesetzt werden“, sagte 
Zypries. Ankara sehe vorhandene De-
fizite durchaus. „Wir wollen mit un-
serer Hilfe die Zivilgesellschaft in 
der Türkei stärken“, sagte die Minis-
terin. Unterdessen bedankte sich der 
türkische Innenminister Abdülkadir 
Aksu auf einer Tagung aller deut-
schen politischen Stiftungen in der 
Türkei für deren Wirken. Die deut-
schen Stifungen waren vor zwei Jah-
ren, zu Zeiten der Ecevit-Regierung, 
noch wegen Geheimbündelei ange-
klagt worden. Aksu betonte in Istan-
bul, Nichtregierungsorganisationen 
seien in seinem Land lange Zeit de-
motiviert worden. Sie seien aber ei-
ne „Versicherung für die Demokra-
tie“. Isak Alaton, Gründer der türki-
schen Demokratie-Initiative Tesev, 
sagte, die Türkei stehe vor einem 
großen Mentalitätswandel. Das Ver-
hältnis von Staat und Bürger müsse 
völlig neu bestimmt werden. 
 
Süddeutsche Zeitung, 23.11.2004 

Während sich die Justizminister der 
Länder zuversichtlich zu einer gro-
ßen Justizreform äußern, die das 
einzige Thema ihrer Konferenz am 
Mittwoch und an diesem Donnerstag 
ist, tragen Rechtspolitiker im Bun-
destag Bedenken vor. Der rechtspoli-
tische Sprecher der Fraktion der 
Grünen im Bundestag, Montag, nann-
te eine Justizreform zwar „dringend 
notwendig“. Doch seien Vorschläge 
untauglich, „die ausschließlich aufs 
Sparen schielen“ und dabei die ver-
fassungsmäßigen Aufgaben der Justiz 
sträflich vernachlässigten. Die Justiz 
in Deutschland sei „bereits billig ge-
nug“. Grundsätzlich wollen die Grü-
nen im Bundestag am dreigliedrigen 
Rechtszug festhalten. Der Wegfall 
der Berufung in Strafsachen, über 
den diskutiert werde, sei kontrapro-
duktiv und werde „die Eingangsin-
stanzen völlig überfordern“. Außer-
dem sagte Montag: „Wir wollen kei-
ne Privatisierung der Justiz.“ 
Auch der rechtspolitische Sprecher 
der Union im Bundestag, Röttgen, 
lehnt eine Kürzung des Instanzenzu-
ges ab. „Rechtswege gehören zum 
Rechtsstaat“, sagte er dieser Zei-
tung. Die richterliche Unabhängig-
keit verlange eine interne Kontrolle. 
Zu der von den Landesjustizminis-
tern geplanten Zusammenlegung der 
Fachgerichtsbarkeiten bekräftigte 
der CDU-Politiker, es sei nicht darge-
tan worden, dass eine Zusammenle-
gung nennenswerte positive Effekte 
haben würde. So wie die Länder von 
fiskalischen Interessen betroffen sei-
en, sagte Röttgen, so stelle der Bun-
destag die Frage nach der Qualität 
der Justiz. „Wir brauchen eine De-
batte darüber, was uns die Justiz 
wert ist.“ 

Die Chancen für eine umfassende 
Justizreform sind demgegenüber 
nach Auffassung der bayerischen Ju-
stizminsterin Merk (CSU) so gut wie 
seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie sag-
te der Deutschen Presse-Agentur: 
„Die Vorschläge nach einer grundle-
genden Reform fallen derzeit überall 
auf einen fruchtbaren Boden.“ Merk 
erwartet von dem Treffen in Berlin 
„entscheidende Weichenstellungen 
für die Reform“. Tatsächlich zeich-
net sich seit längerem ab, dass sich 
die Justizminister auf die Eckpunkte 
verständigen werden. Ziel muss es 
nach den Worten Merks sein, die 
Qualität der Justiz weiter zu verbes-
sern. „Mir geht es um eine Reform 
für die Justiz. Das Sparen allein darf 
dabei nicht im Mittelpunkt stehen.“ 
Der rheinland-pfälzische Justizminis-
ter Mertin (FDP) warnte vor voreili-
gen Schritten. Die Vorschläge etwa 
zur Verringerung der Rechtsmittel 
sollten zwar sorgfältig überprüft 
werden, eine Entscheidung darüber 
sei derzeit aber verfrüht. Die Gerich-
te dürften nicht mit „großspurigen 
und unausgegorenen Reformen über-
fahren“ werden. Mertin erinnerte 
daran, dass die Justizminister nur 
über „Prüfvorschläge“ diskutierten. 
Das Bundesjustizministerium teilte 
mit, Ministerin Zypries (SPD) werde 
sich mit eigenen Festlegungen zu-
rückhalten und abwarten, ob die von 
einer Arbeitsgruppe der Länder for-
mulierten Vorschläge mehrheitsfähig 
seien. 
 

FAZ, 25.11.2004 

„Rechtswege gehören zum Rechtsstaat“ 
Widerstand aus dem Bundestag gegen umfassende Justizreform 
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